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2023. Die Definition der Anlagegüter für 
den 15%igen IFB erfolgte durch den BMF 
in der Öko-IFB-Verordnung. Für Wirt-
schaftsgüter, welche für die Deckung des 
Gewinnfreibetrages dienen, steht kein IFB 
zu; es ist also eine Doppelförderung für 
ein und dasselbe Wirtschaftsgut ausge-
schlossen.

TPA TIPP
Es sollte in jedem Einzelfall geprüft wer-
den, ob Investitionen – sofern wirtschaft-
lich sinnvoll – im Jahr 2023 getätigt wer-
den sollen, um den neuen IFB geltend zu 
machen. Auch von aktivierten Teilbeträ-
gen von Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten kann der IFB geltend gemacht 
werden, nicht jedoch von Anzahlungen. 
Ein Vortrag eines nicht ausgenützten IFB-
Potentials auf EUR 1 Mio. in Folgejahre ist 
nicht möglich. Gerne unterstützt Sie bei 
Vorteilhaftigkeitsüberlegungen Ihr TPA-
Berater. Vom Öko-IFB ausgenommene 
Anlagegüter sind in der Fossile-Energie-
träger-VO des BMF definiert.

MIT FORSCHUNGSPRÄMIE 
VON 14% STEUER SPAREN

Die steuerfreie Forschungsprämie für ei-
genbetriebliche Forschung und für Auf-
tragsforschung (hier bis EUR 1 Mio) be-
trägt 14 % der begünstigten Forschungs-
aufwendungen, die Forschungsausgaben 
sind dennoch steuerlich voll absetzbar.

In bestimmten Fällen kann bei der Berech-
nung der Prämie ein fiktiver Unternehmer-
lohn von bis zu EUR 77.400 für jede for-
schende Person (Einzelunternehmer, Mit-
unternehmer und unentgeltlich tätige 
Gesellschafter-Geschäftsführer) angesetzt 
werden, das entspricht EUR 45 pro For-
schungsstunde; Voraussetzung ist insbe-
sondere die laufende Dokumentation der 
tatsächlichen Forschungsstunden.

TPA TIPP
Dokumentieren Sie Ihre Forschung gut. 
Seien Sie bei der Erstellung des Antrags 
sehr gründlich, insbesondere die FFG ist 
bei der Beurteilung von Anträgen viel 
strenger geworden und liegt die Ableh-
nungsquote bei rd. 25 %. Unsere Exper-
ten mit langjähriger Erfahrung unterstüt-
zen Sie gerne bei der Antragstellung.

TPA TIPP
Die Beantragung der Forschungsprämie 
ist nicht mehr an die Steuererklärung ge-
koppelt. Die Auszahlung kann auch für 
einzelne unstrittige Forschungsprojekte 
erfolgen.

GRENZE FÜR EIN GWG –  
EUR 1.000

Die Grenze für die Sofortabschreibung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens (GWG) beträgt seit 
dem Jahr 2023 EUR 1.000.

1. STEUERSPARTIPPS 
FÜR BETRIEBSINHABER

GEWINNFREIBETRAG 2023 – 
INVESTIEREN SIE NOCH  
BIS ZUM 31.12.
Sowohl als Einnahmen-Ausgaben-Rech-
ner als auch als Bilanzierer können Sie 
auch heuer einen bestimmten Betrag 
Ihres steuerlichen Gewinnes (ausgenom-
men Veräußerungsgewinne und bestimm-
te Einkünfte aus betrieblichem Kapitalver-
mögen) steuerfrei stellen, wenn sie recht-
zeitig in bestimmte körperliche abnutz-
bare Anlagegüter und/oder begünstigte 
Wertpapiere investieren. Es gilt eine Be-
haltefrist von tagesgenau mindestens vier 
Jahren, dies ist auch bei Betriebsveräu-
ßerung, Betriebsaufgabe und bei der 
Pensionsplanung zu beachten; eventuell 
können sie rechtzeitig in die Pauschalie-
rung wechseln.

Der Gewinnfreibetrag beträgt:
• 15,0 %  bis zu einem Gewinn von   

             EUR 30.000
• 13,0 %  für den Gewinnteil zwischen       

             EUR 30.000 und 175.000
• 7,0 %    für den Gewinnteil zwischen  

             EUR 175.000 und 350.000
• 4,5 %    für den Gewinnteil zwischen     

             EUR 350.000 und 580.000

Somit ergibt sich ein maximaler Gewinn-
freibetrag in Höhe von EUR 45.950 und 
bei 50%iger Progression eine maximale 
Steuerersparnis von EUR 22.975. Bis zu 
einem Gewinn von EUR 30.000 kann der 
15%ige Freibetrag ohne Investitionen gel-

tend gemacht werden und zwar auch 
zusätzlich zum Betriebsausgabenpau-
schale; der investitionsabhängige Ge-
winnfreibetrag steht bei Pauschalierung 
nicht zu. Die Inflationsanpassung um 
rund 10 % erfolgt erst 2024.

TPA TIPP
Erstellen Sie bald die Prognoserechnung 
für das Jahr 2023, um die steuerlich opti-
male Höhe der notwendigen Investitionen 
rechtzeitig zu ermitteln. Es können auch 
solche Wertpapiere, die steuerlich zur De-
ckung von Pensionsrückstellungen ver-
wendet werden dürfen, angeschafft wer-
den. Wertpapiere müssen bei einem Re-
gelwirtschaftsjahr 31.12. zum 31.12.2023 
am Wertpapierdepot gebucht sein und 
dort mindestens 4 volle Jahre, tagesgenau 
berechnet, verbleiben.

TPA TIPP
Wertpapierorder sollten daher zeitgerecht 
unter Berücksichtigung der Feiertage vor 
dem Jahreswechsel getätigt werden. 
Außerdem kann das Angebot gegen Jah-
resende knapp werden, sodass eine frü-
here Anschaffung ratsam ist; Vorteil: Auch 
die 4-Jahresfrist endet früher.

INVESTITIONSFREIBETRAG 
VON EUR 1 MIO.

Der 10%ige bzw 15%ige (ökologische) 
Investitionsfreibetrag – IFB mit einer Be-
messungsgrundlage von bis zu EUR  
1 Mio. pro Betrieb und Jahr gilt für An-
schaffungen und Herstellungen von be-
stimmten abnutzbaren Anlagegütern ab 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012270
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MIT GEBÄUDEABSCHREI-
BUNG STEUER SPAREN

• Betriebsgebäude können ohne 
Nachweis einer kürzeren Nutzungs-
dauer mit 2,5 % p.a. abgeschrieben 
werden, ein höherer AfA-Satz ist bei 
Vorliegen eines begründeten Gut-
achtens eines Sachverständigen 
möglich.

• Gebäude in Leichtbauweise können 
nach der Verwaltungspraxis ohne 
Nachweis mit 4 % p.a. abgeschrie-
ben werden.

• Betriebsgebäude, die zu Wohnzwe-
cken verwendet werden, können nur 
mit 1,5 % p.a. abgeschrieben werden, 
außer die Errichtung erfolgte vor 
1915 – dann AfA von 2 % p.a.

• Instandsetzungen bei Gebäuden, die 
Wohnzwecken dienen, müssen auf 
15 Jahre verteilt werden; eine Sofort-
absetzung ist bei Überlassung an 
eigene Arbeitnehmer möglich.

TPA TIPP
Erhalten Sie Ihr Gebäude laufend durch 
kleinere, sofort absetzbare Reparaturen 
in einem guten Zustand, so vermeiden 
Sie die zwingende steuerliche Verteilung 
auf 15 Jahre und können jährlich Steuer 
sparen.

VORGEZOGENE ABSCHREI-
BUNG FÜR GEBÄUDE

Für ab 01.07.2020 angeschaffte oder her-
gestellte Gebäude beträgt die mögliche 
Absetzung für Abnutzung – AfA im Jahr 

der erstmaligen Berücksichtigung höchs-
tens das Dreifache und im darauffolgen-
den Jahr höchstens das Zweifache des 
jeweils anzuwendenden AfA-Prozentsat-
zes, wobei die AfA des Jahres 2 nicht 
höher als jene des Jahres 1 sein darf und 
die AfA der Jahre 1 und 2 höher als die 
AfA des Jahres 3 sein muss. 

Auch bei Inbetriebnahme in der 2. Jahres-
hälfte steht (nur) bei beschleunigter Ab-
schreibung die volle Jahres-AfA zu. Die 
Begünstigung der vorgezogenen Ab-
schreibung steht nicht zu, wenn eine hö-
here Abschreibung als die Normal-AfA 
von 2,5 % bzw 1,5 % vorgenommen wird.

So sehen die Abschreibungssätze für  
Gebäude aus:

Gebäude in der außerbetrieblichen 
Sphäre bzw. betriebliche Gebäude zu 
Wohnzwecken:

AfA für Anschaf- 
fungen/Herstellungen 
ab 1.7.2020 bis zu

Jahr 1
4,5 %

das 3-fache  
des Jahres 3

Jahr 2 
3,0 %

das 2-fache  
des Jahres 3

Ab Jahr 3 1,5 %

TPA TIPP
Die GWG-Grenze von EUR 1.000 gilt auch 
für die außerbetrieblichen Einkünfte, also 
auch für Arbeitnehmer.

STEUERFREIHEIT VON VER-
ÄUßERUNGSGEWINNEN

Stille Reserven aus der Veräußerung von 
Anlagegütern, die sich mindestens seit 
idR sieben Jahren im Betriebsvermögen 
befunden haben, können bei natürlichen 
Personen unter bestimmten Vorausset-
zungen außerbücherlich auf Ersatzbe-
schaffungen übertragen werden, wo-
durch sich die steuerlichen Anschaf-
fungskosten und damit die AfA kürzt. 
Anstelle der Sofortübertragung kann der 
Gewinn auch einer innerhalb idR eines 
Jahres zu verwendenden Übertragungs-
rücklage zugeführt werden.

TPA TIPP
Bei unentgeltlicher Betriebsübergabe zu 
steuerlichen Buchwerten läuft nach der 
Judikatur des VwGH die Besitzfrist des 
Rechtsvorgängers beim Rechtsnachfol-
ger weiter.

ENTNAHME VON BETRIEBS-
GEBÄUDEN ZU BUCHWERTEN

Bisher konnte bei der Entnahme von be-
bauten Grundstücken aus dem Betriebs-
vermögen ins Privatvermögen nur der 
Grund und Boden des Anlagevermögens 
zum Buchwert entnommen werden. Die 
stille Reserve des Gebäudes mussten in 
der Regel versteuert werden.

Nun ist die steuerneutrale Entnahme auch 
auf betriebliche Gebäude einschließlich 
Gebäude auf fremden Grund und Boden 
(zB Kleingartenhäuser im wirtschaftlichen 
Eigentum des (Unter-)Pächters, Super-
ädifikate) und grundstücksgleiche Rech-
te (nur Baurechte) des betrieblichen An-
lagevermögens ausgeweitet worden. Die 
Entnahme ins steuerliche Privatvermögen 
erfolgt seit 1.7. 2023 zwingend zu steuer-
lichen Buchwerten anstatt zu Teilwerten. 
Der Betrieb muss hierfür nicht verkauft, 
aufgegeben oder eingestellt werden.

Diese Verbesserung zielt insbesondere 
darauf ab, die außerbetriebliche Nutzung 
von leerstehenden Betriebsgebäuden für 
die Schaffung und private Vermietung von 
Wohnraum ertragsteuerlich möglich zu 
machen; dies betrifft z.B. auch Vierkant-
höfe in der Land- und Forstwirtschaft, ist 
aber natürlich auch für andere früher be-
trieblich genutzte Immobilien anwendbar.

TPA TIPP
Auf Antrag kann nach dem 30.6.2023 für 
Gebäudeteile (Gebäude) anstelle des 
steuerlichen Buchwertes der gemeine 
Wert angesetzt werden, wenn einer der 
folgenden Fälle bei mindestens sieben-
jähriger Betriebsführung vorliegt: Be-
triebsaufgabe infolge Todes des Steuer-
pflichtigen, oder infolge körperlicher oder 
geistiger Behinderung, oder der Steuer-
pflichtige hat das 60. Lebensjahr vollen-
det und stellt seine Erwerbstätigkeit ein.

Mehr zu der Entnahme von Gebäuden zu 
Buchwerten finden Sie hier: 

https://www.tpa-group.at/de/news/gebaeudeentnahme-zu-steuerlichen-buchwerten/
https://www.tpa-group.at/de/news/gebaeudeentnahme-zu-steuerlichen-buchwerten/
https://www.tpa-group.at/de/news/gebaeudeentnahme-zu-steuerlichen-buchwerten/
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TPA TIPP
Es besteht die einmalige Möglichkeit, von 
der degressiven zur linearen Abschrei-
bung zu wechseln; dies wird idR dann 
gemacht werden, wenn nach einigen 
Jahren die lineare AfA höher ist als die 
degressive.

TPA TIPP
Photovoltaikanlagen sind idR vom Ge-
bäude getrennt abzuschreiben und kön-
nen im Betrieb zu einer degressiven AfA 
und einem IFB berechtigen.

STEUERSPAREN BEI  
BILANZIEREN

Auch als Bilanzierer haben Sie die Mög-
lichkeit, durch das Vorziehen von laufen-
den Aufwendungen den Gewinn zu re-
duzieren, wenn und soweit die Leistung 
tatsächlich 2023 bezogen wird; Anzah-
lungen hingegen sind zu aktivieren.

TPA TIPP
Wenn Sie einige Ihrer Aufträge vor dem 
Jahresende nicht abschließen, verschie-
ben Sie infolge der Bilanzierung als un-
fertige Erzeugnisse oder noch nicht ab-
rechenbare Leistungen die Gewinnreali-
sierung ins nächste Jahr. Beachten Sie die 
Auswirkungen auf Ihre Bilanzkennzahlen.

TPA TIPP
Prüfen Sie, ob Sie alle Rückstellungen be-
rücksichtigt haben. Zu beachten ist, dass 
langfristige Rückstellungen mit 3,5 % p.a. 
abzuzinsen sind. Auch pauschale Wert-

berichtigungen von Forderungen und 
pauschale Rückstellungen sind unter be-
stimmten Voraussetzungen steuerlich zu-
lässig.

PENSIONSZUSAGE UND 
RÜCKSTELLUNG

Durch Abschluss einer betrieblichen Pen-
sionszusage vor dem Jahresende können 
bspw GmbHs mit einem Regelwirtschafts-
jahr 31.12. bei Einhaltung der gesetzlichen, 
insb steuerlichen Regelungen den steuer-
lichen Gewinn durch Bildung einer Pensi-
onsrückstellung reduzieren. Steuerrechtlich 
besteht in diesem Zusammenhang ein 
Deckungserfordernis (siehe unten). 

TPA TIPP
Eine Pensionszusage muss steuerlich stren-
gen Regelungen genügen und idR über 
mindestens 7 Jahre angespart werden.

WERTPAPIERDECKUNG FÜR 
PENSIONSRÜCKSTELLUNG

Bis zum 31.12.2023 müssen Sie bestimm-
te Wertpapiere zu 50 % der am 31.12.2022 
ausgewiesenen steuerlichen Pensions-
rückstellung angeschafft haben.

TPA TIPP
Auch Ansprüche aus Rückdeckungsver-
sicherungen und Anteilsscheine an be-
stimmten Immobilienfonds und Kapital-
anlagefonds werden angerechnet.

Gebäude in der betrieblichen Sphäre, 
ausgenommen jene zu Wohnzwecken 
(s.o.):

AfA für Anschaf- 
fungen/Herstellungen 
ab 1.7.2020 bis zu

Jahr 1 
7,5 %

das 3-fache  
des Jahres 3

Jahr 2 
5,0 %

das 2-fache  
des Jahres 3

Ab Jahr 3 2,5 %

TPA TIPP
Die beschleunigte Abschreibung gilt auch 
für nachträglich errichtete Gebäudeteile, 
die nach der Judikatur als eigenes Wirt-
schaftsgut zu betrachten und abzuschrei-
ben sind, z.B. Dachbodenausbau. Die 
beschleunigte Abschreibung gilt auch für 
spätere erstmalige Vermietungen bspw. 
im Jahr 2023, wenn die ursprüngliche An-
schaffung oder Herstellung der Immobilie 
nach dem 30.6.2020 erfolgte. 

DEGRESSIVE  
ABSCHREIBUNG VON 30%

Die steuerliche Abschreibung – AfA kann 
für Wirtschaftsgüter, die ab 01.07.2020 
angeschafft oder hergestellt werden, un-
verändert mit einem fixen Prozentsatz von 
höchstens 30 % erfolgen. Der Prozentsatz 
ist auf den jeweiligen Buchwert bzw Rest-
buchwert anzuwenden – „degressive Ab-
schreibung“. Bei Inbetriebnahme in der 

2. Jahreshälfte steht nur die Halbjahres-
AfA von bis zu 15 % zu. 

Diese erhöhte AfA muss für ab 1.1. 2023 
angeschafften oder hergestellten Anlage-
gütern bei UGB-Bilanzierern – wenn zu-
lässig – im Rahmen der unternehmens-
rechtlichen Abschreibung geltend ge-
macht werden, es gilt die Maßgeblichkeit, 
eine MWR ist nicht möglich. Steuerpflich-
tige mit E-A-Rechnung oder rein steuer-
licher Bilanzierung unterliegen keiner 
solchen Einschränkung.

Ausgenommen von der degressiven Ab-
schreibung sind u.a. folgende Wirt-
schaftsgüter:

• Gebäude und andere Wirtschafts-
güter, die Sonder-Abschreibungs-
regeln unterliegen

• Kraftfahrzeuge mit einem CO2- 
Emissionswert von mehr als   
0 Gramm pro Kilometer

• Gebrauchte oder unkörperliche 
 Wirtschaftsgüter, (rück-)ausgenom-
men in den Bereichen Digitalisierung, 
Ökologisierung und Gesundheit/  
Life-Science

• Unkörperliche Wirtschaftsgüter,   
die zur entgeltlichen Überlassung 
bestimmt sind oder die von einem 
konzernzugehörigen Unternehmen 
oder beherrschenden Gesellschafter 
erworben wurden, dies unabhängig 
davon, welchem Zweck diese dienen

• Bestimmte Anlagen zur Förderung, 
Transport, Speicherung oder Nutzung 
fossiler Energieträger.
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und Steuer sparen, sofern diese Karten 
auch für betriebliche Fahrten verwendet 
werden.

TPA TIPP
Dieser Betriebsausgabenabzug steht 
auch allen zu, die die Basispauschalie-
rung in Anspruch nehmen (zB Geschäfts-
führer).

KEINE NACHZAHLUNG VON 
SVS-BEITRÄGEN

Die Finanz erkennt bei Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnern eine „Vorauszahlung“ 
von GSVG-Beiträgen insoweit an, als 
diese höchstens der voraussichtlichen 
Nachzahlung für das betreffende Jahr 
entsprechen. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, die vorläufige Beitragsgrundlage 
hinaufzusetzen oder bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage zu erhöhen.

TPA TIPP
Rechnen Sie bei der SVS mit einer Nach-
zahlung, können Sie durch Leistung einer 
„freiwilligen“ Vorauszahlung Ihren Gewinn 
bereits in 2023 reduzieren und dadurch 
Steuer sparen.

ANTRAG AUF SVS-BEFREIUNG 
FÜR KLEINUNTERNEHMER

Sind Sie gewerblicher Einzelunternehmer 
oder Arzt, der nach dem FSVG versichert 
ist, so können Sie bei einem Antrag bis zum 
31.12.2023 unter bestimmten Vorausset-
zungen (teilweise) eine Beitragspflicht im 

Jahr 2023 vermeiden. Eine der Vorausset-
zungen ist, dass Sie Ihre selbstständige 
Tätigkeit nur in geringem Ausmaß (geringer 
Umsatz) ausüben.

Weitere Details zur SVS-Befreiung für 
Kleinunternehmer finden Sie hier: 

TPA TIPP
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
(zB bei Arbeitsunfällen) bleibt aufrecht!

TPA TIPP
Den optimalen Weg zur Gründung eines 
Unternehmens zeigt Ihnen unsere Bro-
schüre „Start-Ups: In 6 Schritten zum eige-
nen Unternehmen“ auf.

MELDEPFLICHT FÜR NEUE 
SELBSTSTÄNDIGE

Neue Selbstständige müssen ein Über-
schreiten der Versicherungsgrenzen 
melden, sonst kommt ein Strafzuschlag 
von 9,3 % zur Anwendung. Das Über-
schreiten muss dabei spätestens inner-
halb von 8 Wochen nach Ausstellung 
des Einkommensteuerbescheides ge-
meldet werden.

STEUERSPAREN BEI  
EINNAHMEN-AUSGABEN-
RECHNERN
Als Einnahmen-Ausgaben-Rechner  
können Sie Ihr steuerpflichtiges Einkom-
men optimieren, indem Sie Betriebsaus-
gaben vor dem 31.12.2023 bezahlen, 
diverse Vorauszahlungen leisten (gewisse 
Einschränkungen sind dabei zu beach-
ten), bzw. Rechnungen an Ihre Kunden 
erst nach dem 31.12.2023 legen.

TPA TIPP
Beachten Sie die 15-tägige Zurechnungs-
frist für regelmäßig wiederkehrende Ein-
nahmen und Ausgaben.

TPA TIPP
Aufgrund der Verbreiterung der Tarifstufen 
erst im Jahr 2024 können sich in 2023 ab-
gesetzte Ausgaben steuerlich u.U. stärker 
auswirken.

HOMEOFFICE FÜR SELBST-
STÄNDIGE –  MIT ARBEITS-
PLATZ-PAUSCHALE STEUER 
SPAREN
Selbständige können seit 2022 pauschal 
bis zu EUR 1.200 p.a. als Betriebsaus-
gaben für Strom, Heizung, Beleuchtung, 
AfA etc. geltend machen, wenn zur Aus-
übung der selbstständigen Tätigkeit kein 
anderer Raum zur Verfügung steht.

• Ein Pauschale von EUR 1.200 p.a. 
steht zu, wenn keine anderen Ein- 
künfte aus einer aktiven Erwerbstätig-

keit erzielt werden, für die dem 
Selbstständigen außerhalb der  
Wohnung ein anderer Raum zur  
Verfügung steht oder diese höchstens 
EUR 11.000 betragen.

• Ein Pauschale von EUR 300 p.a. steht 
zu, wenn die anderen Einkünfte aus 
einer aktiven Erwerbstätigkeit des 
Selbstständigen, für die ihm außer-
halb der Wohnung ein anderer Raum 
zur Verfügung steht, EUR 11.000 
übersteigen.

• Neben diesem Pauschale sind Auf-
wendungen und Ausgaben für ergo-
nomisch geeignetes Mobiliar (insbe-
sondere Schreibtisch, Drehstuhl, 
Beleuchtung) eines in der Wohnung 
eingerichteten Arbeitsplatzes bis 
höchstens EUR 300 abzugsfähig.

• Bei mehreren Betrieben steht das 
Arbeitsplatzpauschale nur einmal zu 
und ist nach dem Verhältnis der 
Betriebseinnahmen aufzuteilen.

• Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr steht 
das Pauschale nur anteilig zu.

TPA TIPP
Das Arbeitsplatzpauschale kann auch bei 
Anwendung der Basispauschalierung 
und der Kleinunternehmerpauschalierung 
geltend gemacht werden. Es gilt nicht für 
ein echtes Arbeitszimmer.

JAHRESKARTE FÜR SELBST-
STÄNDIGE

Selbstständige können 50 % der Ausga-
ben für eine Wochen-, Monats- oder Jah-
reskarte für Massenbeförderungsmittel 
pauschal als Betriebsausgaben absetzen 

https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&%20portal=svsportal%20%0D
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&%20portal=svsportal%20%0D
https://www.tpa-group.at/de/news/in-6-schritten-zum-eigenen-unternehmen/
https://www.tpa-group.at/de/news/in-6-schritten-zum-eigenen-unternehmen/
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.846813&%20portal=svsportal%20%0D
https://www.tpa-group.at/de/news/in-6-schritten-zum-eigenen-unternehmen/
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gangen, kann diese Begünstigung erst 
wieder nach Ablauf von 3 Jahren in An-
spruch genommen werden.

TPA TIPP
Besonders bei „nebenberuflichen“ Ein-
künften von Vortrags- und Autorenhono-
raren mit wenig Ausgaben kann die Pau-
schalierung interessant sein, sie vermei-
den damit uU lange Diskussionen mit der 
Finanz über einzelne Belege.

Zu weiteren Pauschalierungen siehe unse-
re Broschüre 1×1 der Steuern 2023 auf 
unserer TPA Website.

KLEINUNTERNEHMER IN DER 
UST BIS EUR 42.000

Unternehmer, die ihr Unternehmen im In-
land betreiben und die bestimmte Um-
satzgrenzen nicht überschreiten, gelten 
als Kleinunternehmer und können Erleich-
terungen im Rahmen der Umsatzsteuer 
in Anspruch nehmen.

Die Kleinunternehmergrenze beträgt EUR 
35.000 (netto) pro Kalenderjahr, dh. bei 
einem (theoretischen) Steuersatz von  
20 % beträgt die Grenze daher „echte“ 
EUR 42.000 pro Jahr.

Bestimmte steuerfreie Umsätze und Hilfs-
geschäfte bspw. aus der Veräußerung 
von Anlagevermögen sind nicht in diese 
Grenze einzubeziehen. 
Auswirkungen:

• Kein Ausweis von Umsatzsteuer auf 
den Rechnungen, allerdings besteht 
auch kein Recht auf Vorsteuerabzug.

• Keine Abgabe von Umsatzsteuerer-
klärungen, sofern keine Steuer zu 
entrichten Verzicht: Ein Verzicht auf 
diese Steuerbefreiung kann beim 
Finanzamt beantragt werden; die 
Bindungswirkung für fünf Jahre ist zu 
bedenken.

TPA TIPP
Ein Verzicht auf die Kleinunternehmer-
grenze mit dem Ergebnis des Rechts auf 
Vorsteuerabzug kann insbesondere dann 
vorteilhaft sein, wenn
• nur Leistungen an Unternehmer 

erbracht werden, und/oder
• größere Investitionen geplant sind.

TPA TIPP
Beachten Sie gegen Jahresende streng 
diese Grenze! Entspannung: Eine einma-
lige Überschreitung von bis zu 15 % (das 
ergibt Umsätze von brutto höchstens EUR 
48.300, falls der 20%ige Steuersatz an-
zuwenden wäre) innerhalb von 5 Jahren 
ist unschädlich.

VERLUSTE VON KAPITALISTI-
SCHEN MITUNTERNEHMERN

Verluste von kapitalistischen, kaum mit-
tätigen Mitunternehmern (idR Komman-
ditisten) sind bei natürlichen Personen nur 
bis zu 100 % der einbezahlten/aufge-
brachten Einlage abzugsfähig, ein nega-
tives Kapitalkonto führt zu einem eigenen 
Wartetastenverlust und kann erst mit spä-

TPA TIPP
Die Versicherungsgrenze für neue Selbst-
ständige ist – unabhängig davon, ob wei-
tere Beschäftigungen vorliegen – einheitlich 
die zwölffache Geringfügigkeitsgrenze 
(2023 EUR 6.010,92 p.a.; 2024 voraussicht-
lich EUR 6.221,28). Daher: allenfalls Mel-
dung an die SVS vor Einreichung der 
Steuererklärung.

KLEINUNTERNEHMER- 
PAUSCHALIERUNG BIS  
EUR 40.000
Eine Pauschalierung im Bereich der Ein-
kommensteuer steht Kleinunternehmern 
mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und 
Umsätzen bis grundsätzlich EUR 40.000 
bei Einkünften als Freiberufler oder Ge-
werbetreibender zu. Ausgenommen sind 
Gesellschafter-Geschäftsführer mit mehr 
als 25%iger Beteiligung, Aufsichtsräte 
und Stiftungsvorstände.

Auf Antrag werden bei dieser Pauscha-
lierung die Betriebsausgaben mit den 
folgenden Prozentsätzen der Betriebsein-
nahmen (ohne USt) festgesetzt:
• 45% bei Handelsunternehmen und 

Produktionsbetrieben, höchstens aber 
EUR 18.900;

• 20% bei Dienstleistungsunternehmen, 
höchstens aber EUR 8.400.

Bei Mischbetrieben richtet sich das Pau-
schale nach dem höheren Betriebsein-
nahmen. Die Einordnung der Branchen 
erfolgte durch eine Verordnung des BMF.

Zusätzlich zum Pauschale können

• die im jeweiligen Jahr bezahlten (!) 
Sozialversicherungsbeiträge,

• der Grundfreibetrag des Gewinnfrei-
betrags,

• pauschal 50 % der Kosten für ein  
Öffi-Ticket und

• das Arbeitsplatzpauschale

abgezogen werden, weitere Betriebsaus-
gaben und Entnahmen sind nicht zu be-
rücksichtigen. Steuerberatungskosten 
sind infolge Sondervorschrift als Sonder-
ausgabe abzugsfähig. Weiters entfällt die 
Pflicht zur Führung von Anlagekarteien 
und Wareneingangsbüchern. Eine Ent-
nahme von Anlagevermögen während 
dieser Pauschalierung ist nicht steuer-
wirksam.

TPA TIPP
Es empfiehlt sich, die Anlagekartei auch bei 
Pauschalierung zu führen, um später bei 
Nicht-Pauschalierung eine Grundlage zur 
Geltendmachung der Abschreibung zu 
haben, zumindest sollten die Rechnungen 
von Anschaffungen/Herstellungen und In-
standsetzungen aufbewahrt werden.

TPA TIPP
Bei höheren Betriebsausgaben, insbe-
sondere bei Verlusten, wird die “freiwilli-
ge“ exakte Ermittlung der steuerlichen 
Ergebnisse steuerlich weiterhin vorteilhaft 
sein. Gleiches gilt für den Fall von Inves-
titionen ins Anlagevermögen, da der in-
vestitionsbedingte Gewinnfreibetrag und 
der Investitionsfreibetrag bei Pauschalie-
rung nicht zustehen. Wird von dieser 
Kleinunternehmer-Pauschalierung abge-

https://www.tpa-group.at/de/publications/1x1-der-steuern-oesterreich/
https://www.tpa-group.at/de/publications/1x1-der-steuern-oesterreich/
https://www.tpa-group.at/de/publications/1x1-der-steuern-oesterreich/
https://www.tpa-group.at/de/publications/1x1-der-steuern-oesterreich/
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91. Tag nach der Fälligkeit. Nachforde-
rungen aus Jahreserklärungen werden ab 
dem 1. Oktober des Folgejahres verzinst. 
Beträge bis EUR 50 werden nicht vor- 
oder gutgeschrieben.

Interessant ist auch das Inkrafttreten: Die 
Neuregelung ist grundsätzlich mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag bereits in 
Kraft getreten. Sie ist bspw im Falle von 
bestimmten Gutschriften auf alle bei In-
krafttreten offenen Verfahren anzuwenden.

TPA TIPP
Bei einer Umsatzsteuernachzahlung idR 
ab EUR 2.000 droht nicht nur ein Finanz-
strafverfahren, sondern fallen auch Um-
satzsteuerzinsen an. Machen Sie daher 
im Zweifel einen Vorsteuerabzug erst in 
der Jahreserklärung geltend. Überprüfen 
Sie außerdem regelmäßig, also zumindest 
einmal pro Jahr die UID Ihrer Lieferanten 
mit der Stufe 2.

ENERGIEABGABEN- 
VERGÜTUNG

Ein Vergütungsantrag ist für Produktions-
betriebe möglich und muss spätestens 
bis zum Ablauf von fünf Jahren gestellt 
werden. Für das Jahr 2018 und folgende 
kann ein Vergütungsantrag somit noch bis 
zum 31.12.2023 gestellt werden.

TPA TIPP
Stellen Sie den Antrag für 2018 bis Ende 
2023, eventuell noch fehlende Unterlagen 
können idR im Vorhaltsverfahren nach-
geliefert werden.

AUFBEWAHRUNG VON  
UNTERLAGEN

Die siebenjährige Aufbewahrungspflicht 
für Bücher, Aufzeichnungen, Belege und 
Geschäftspapiere endet für die Unterla-
gen des Jahres 2016 grundsätzlich am 
31.12.2023. Bei EDV-Buchführung oder 
EDV-Aufzeichnungen sind die Daten in 
entsprechender Form auf Datenträgern 
aufzubewahren. Bei einem anhängigen 
Abgaben- und Gerichtsverfahren sind die 
Unterlagen trotz Fristenablaufes weiter 
aufzubewahren.

TPA TIPP
Bitte beachten Sie die Aufbewahrungs-
pflicht von grundsätzlich sieben vollen 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem das betreffende Wirtschaftsjahr 
geendet hat. Beachten Sie aber bspw die 
10jährige Aufbewahrungspflicht bei Kurz-
arbeit sowie bei der Investitionsprämie, 
jeweils nach dem Kalenderjahr der letzten 
Auszahlung. Wir empfehlen daher gene-
rell eine Aufbewahrung von zumindest  
10 vollen Jahren.

Aufzeichnungen und Unterlagen, die 
Grundstücke (Grund und Boden, Gebäu-
de, Baurechte, Superädifikate und Ähnli-
ches) betreffen, müssen zumindest  
22 volle Jahre aufbewahrt werden.

Wichtige Verträge, beispielsweise Miet-, 
Kredit- und Gesellschaftsverträge, sowie 
Unterlagen und Belege, beispielsweise 
betreffend Beteiligungen oder Immobilien 
(wegen Anschaffungskosten, Großrepa-
raturen etc.) sollten dauerhaft aufbewahrt 
werden.

teren Gewinnen aus dieser Quelle ver-
rechnet werden.

TPA TIPP
Wenn Sie unbeschränkt haften oder aus-
reichend mittätig sind, greift die 
100-%-Grenze nicht und sind Verluste mit 
anderen Einkünften grundsätzlich aus-
gleichsfähig.

BETRIEBLICHE SPENDEN 
ABSETZBAR

Spenden aus dem Betriebsvermögen 
sind bis zu 10 % des steuerpflichtigen 
Gewinnes des laufenden Jahres als Be-
triebsausgaben absetzbar. Sie helfen 
Steuer zu sparen und kürzen damit 
auch die SV-Beiträge. Darüberhinaus-
gehende Spendenbeträge können uU 
als Sonderausgabe abgesetzt werden. 
Die begünstigten Spendenempfänger 
müssen am Tag der Spende in der Liste 
des BMF aufscheinen, ausgenommen 
bspw bestimmte Museen, Universitä-
ten, Feuerwehren.

TPA TIPP
Ab 2024 soll nach derzeitigen Plänen die 
Spendenbegünstigung stark ausgewei-
tet werden. Wird eine NPO erstmals 2024 
in die BMF-Liste aufgenommen, könnte 
sich die Verschiebung einer Spende an 
diese NPO auf nächstes Jahr steuerlich 
„rechnen“.

TPA TIPP
Spenden in Katastrophenfällen sind ohne 
Begrenzung absetzbar, wenn damit ein 
Werbeeffekt verbunden ist; eine entspre-
chende Dokumentation muss bei Be-
triebsprüfungen oft vorgelegt werden.

TPA TIPP
Privatstiftungen können KESt-frei an die 
BMF-Listenempfänger spenden; dies-
bezüglich ist keine Meldung erforderlich.

TPA TIPP
Echtes Sponsoring fällt nicht unter die 
strengen Abzugsregeln für Spenden.

Betreffend Ukraine-Hilfe hat das BMF in-
teressante Regelungen erlassen, siehe 
dazu den Beitrag auf unserer TPA Website.

NEUE VERZINSUNG IN DER 
UMSATZSTEUER

Für den Bereich der Umsatzsteuer gibt 
es seit dem Jahre 2022 eine eigenständi-
ge Verzinsungsregelung. Sowohl Gut-
schriften als auch Nachforderungen wer-
den mit 2 % über dem Basiszinssatz ver-
zinst. Umsatzsteuernachzahlungen bei 
Betriebsprüfungen werden daher künftig 
noch teurer.

Die Verzinsung beginnt bei Gutschriften 
90 Tage nach der Einreichung der Um-
satzsteuervoranmeldung oder Jahreser-
klärung; bei Nachforderungen ab dem  

https://www.tpa-group.at/de/blog/info-des-bmf-zu-steuerrechtlichen-fragestellungen-im-zusammenhang-mit-der-unterstuetzung-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine/
https://www.tpa-group.at/de/blog/info-des-bmf-zu-steuerrechtlichen-fragestellungen-im-zusammenhang-mit-der-unterstuetzung-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine/
https://www.tpa-group.at/de/blog/info-des-bmf-zu-steuerrechtlichen-fragestellungen-im-zusammenhang-mit-der-unterstuetzung-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine/
https://www.tpa-group.at/de/blog/info-des-bmf-zu-steuerrechtlichen-fragestellungen-im-zusammenhang-mit-der-unterstuetzung-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine/
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100%IGE  
VERLUSTVERRECHNUNG

Generell gilt – anders als bei natürlichen 
Personen – bei Körperschaften die 
75%ige Verrechnungsgrenze von Verlust-
vorträgen, sodass mindestens 25 % des 
Gewinnes mit 24 % KöSt (2024: 23 % 
KöSt) belastet werden, also eine 6%ige 
(ab 2024: 5,75%ige) Mindestbesteuerung 
des Gewinnes erfolgt. Davon gibt es al-
lerdings insbesondere folgende gesetz-
liche Ausnahmen:

• Gewinne aus einem Schulderlass, 
insbesondere Sanierungsgewinne 
gemäss § 23a KStG

• Gewinne aus der Veräußerung und 
Aufgabe von (Teil-)Betrieben und  
Mitunternehmeranteilen, auch bei 
Gruppenmitgliedern

• Liquidationsgewinne gemäß  
§ 19 KStG

• Nachversteuerungsbeträge aus aus-
ländischen Betriebsstätten und aus-
ländischen Gruppenmitgliedern

• Bestimmte Gewinne aus der Weg-
zugsbesteuerung

• Gewinne von Gruppenmitgliedern, 
die mit Vorgruppenverlusten oder 
Außergruppenverlusten verrechnet 
werden.

TPA TIPP
Wenn Ihre Gesellschaft ausreichend 
steuerliche Verlustvorträge hat, können 
Sie als Gesellschafter auch auf nicht wert-
haltige Forderungen vor dem Bilanzstich-
tag 31.12. verzichten, um damit die Bilanz 
uU rechtzeitig zu sanieren (Debt-Equity-

Swap); dafür fällt dann in der GmbH  
keine Körperschaftsteuer mehr an.

TPA TIPP
Wenn Sie noch vor dem Jahresende eine 
Unternehmensgruppe bilden, können Sie 
beim Gruppenmitglied in den Genuss der 
100%igen Verrechnung von Vorgruppen-
verlusten kommen.

VERSCHIEBUNG DER KEST 
AUF AUSSCHÜTTUNGEN

Ausschüttungen aus GmbHs an ihre Ge-
sellschafter unterliegen bei natürlichen 
Personen – soweit keine Einlagenrück-
zahlung vorliegt – der 27,5%igen KESt, 
die innerhalb einer Woche an das Finanz-
amt abzuführen ist.

TPA TIPP:
Grundsätzlich besteht gesellschaftsrecht-
lich unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, im Beschluss der Ge-
winnausschüttung eine spätere Fälligkeit 
festzulegen, womit uU auch die Fälligkeit 
der KESt in die Zukunft verschoben wer-
den kann. Wiederholte Gewinnausschüt-
tungen sind unter bestimmten Vorausset-
zungen bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses möglich.

RÜCKGÄNGIGMACHUNG  
EINER VGA

Grundsätzlich besteht steuerlich unter 
bestimmten Voraussetzungen bei einem 
Regelbilanzstichtag die Möglichkeit, ver-

TPA TIPP
Die Aufbewahrung kann auch elektro-
nisch erfolgen. Voraussetzung ist, dass 
die urschriftgetreue, inhaltsgleiche, voll-
ständige und geordnete Wiedergabe ge-
währleistet ist.

TPA TIPP
Als Immobilienbesitzer bewahren Sie Ihre 
Steuerunterlagen von 2012 unbefristet 
auf, um später den Nachweis über die 
steuerliche Qualifikation Ihrer Immobilien 
zum 31.3.2012 als damals steuerfreie Im-
mobilie führen zu können. Denn nur sog. 
Altimmobilien unterliegen der Pauschal-
besteuerung von 4,2 %, andernfalls zah-
len Sie 30 % ImmoESt vom Veräußerungs-
gewinn.

2. STEUERSPARTIPPS 
FÜR KÖRPERSCHAFTEN

Ergänzend zu den obigen Ausführungen 
für alle Betriebsinhaber bringen wir hier 
einige wichtige Steuerspartipps für Kör-
perschaften:

FLEXCO – DIE NEUEN  
KAPITALGESELLSCHAFT

Die Flexible Kapitalgesellschaft – kurz 
FlexCo – wird in Österreich insbesondere 
für Start-ups und Mitarbeiterbeteiligungen 
voraussichtlich neu geschaffen. Für die 
FlexCo gelten – soweit das „FlexKap-Ge-
setz“ keine eigenen Regelungen enthält 

– die Bestimmungen des GmbH-Geset-
zes. Das Mindeststammkapital beträgt 
wie bei GmbHs künftig EUR 10.000, 
auch die Mindeststeuer beträgt ab 2024  
voraussichtlich EUR 500 p.a.

TPA TIPP
Wenn Sie insbesondere weder Mitarbei-
terbeteiligungen noch hybride Finanzie-
rungen von Investoren planen, bleiben Sie 
bei der bekannten GmbH und vermeiden 
Sie damit allfällige Nachteile einer FlexCo. 
Sie können später bei Bedarf jederzeit auf 
Basis einer höchstens 9 Monate alten Bi-
lanz die GmbH ohne Steuerbelastung in 
eine FlexCo unter Wahrung der Identität 
formwechselnd umwandeln.

Mehr Infos zur flexiblen Kapitalgesell-
schaft finden Sie hier.

SENKUNG DER KÖST
Der Steuersatz für Körperschaften beträgt 
für die Veranlagung 2023 24 %, ab der 
Veranlagung 2024 gilt ein KöSt-Satz von 
23 %; bei abweichendem Wirtschaftsjahr 
kann eine zeitaliquote Aufteilung gemacht 
werden.

TPA TIPP
Wenn Sie bspw. vorhaben, eine gewinn-
bringende Transaktion zum 31.12.2023 
abzuwickeln, empfiehlt sich bei einem 
Regelbilanzstichtag uU eine Verschie-
bung auf 1.1.2024, um in den Genuss der 
weiteren Steuersatzreduktion zu kommen.

https://www.isus.at/flexible-kapitalgesellschaft/
https://www.isus.at/flexible-kapitalgesellschaft/
https://www.isus.at/flexible-kapitalgesellschaft/
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TPA TIPP
Einlagenrückzahlungen sind KESt-frei 
und beim Empfänger als Einkünfte aus 
der Veräußerung von Beteiligungen steu-
erfrei, soweit er positive steuerliche An-
schaffungskosten / Buchwerte hat.

TPA TIPP
Ist Gesellschafter eine inländische Kör-
perschaft, ist idR eine Gewinnausschüt-
tung vorteilhaft, weil diese häufig auch 
KESt-frei ist, aber die steuerlichen An-
schaffungskosten nicht gekürzt werden.

ABWERTUNG VON  
BETEILIGUNGEN

Sinkt der Wert von Beteiligungen an 
Körperschaften bspw. aufgrund der 
Ukraine-Krise, ist bei Beteiligungen 
grundsätzlich eine Teilwertabschrei-
bung – TWA vorzunehmen. 

Diese ist bei Inlandsbeteiligungen und 
bei sog. optierten internationalen 
Schachtelbeteiligungen grundsätzlich 
steuerwirksam, aber bei Beteiligungen 
im betrieblichen Anlagevermögen von 
Körperschaften idR durch Siebentel über 
7 Wirtschaftsjahre linear zu verteilen.

TPA TIPP
Beachten Sie, dass insbesondere aus-
schüttungsbedingte TWAs nicht ab-
zugsfähig sind, bei einer Wertsteige-
rung nach Ansicht der Finanzverwal-
tung aber dennoch eine steuerpflichti-
ge Zuschreibung vorzunehmen ist. 

Für nähere Infos siehe unseren Beitrag 
auf der TPA Website.

TPA TIPP
Die Finanz und die Gerichte verlangen für 
die steuerliche Anerkennung der TWA idR 
das Vorliegen eines Gutachtens nach den 
Regeln des KFS/BW1.

STEUER SPAREN MIT  
GRUPPENBESTEUERUNG

Im Rahmen einer steuerlichen Unterneh-
mensgruppe können insbesondere lau-
fende Ergebnisse (Gewinne oder Verlus-
te) des Gruppenträgers und der Grup-
penmitglieder ausgeglichen werden.

TPA TIPP
Für das Jahr 2023 kann – insbesondere 
wenn alle Gesellschaften zum Regelbi-
lanzstichtag bilanzieren und keine Verän-
derungen der Beteiligungsverhältnisse 
stattgefunden haben – noch bis Jahres-
ende ein Antrag auf Gruppenbesteuerung 
unterfertigt werden, der nachweislich in-
nerhalb eines Monats beim zuständigen 
Finanzamt eingereicht werden muss; ach-
ten Sie dabei auf die Vorschriften über die 
richtige Einreichung. Im Rahmen der 
Gruppe können Sie idR auch die Finan-
zierungskosten aus dem Erwerb der Be-
teiligung am Gruppenmitglied gegen de-
ren laufenden Gewinne verrechnen, außer 
die Anteile wurden von einer Konzernge-

deckte Gewinnausschüttungen vor dem 
Ende des Kalenderjahres durch Einstel-
lung einer Forderung gegen den begüns-
tigten Gesellschafter rückgängig zu ma-
chen. Damit kann die darauf entfallende 
KESt und KöSt vermieden werden.

TPA TIPP
Überprüfen Sie vor dem Jahresende ver-
dächtige Ausgaben im Hinblick auf ihre 
betriebliche Veranlassung. Alle Geschäf-
te zwischen einer GmbH und ihrem Ge-
sellschafter (bzw. dessen nahen Angehö-
rigen) haben dem Grundsatz der Fremd-
üblichkeit zu entsprechen und sollten – 
am besten schriftlich – dokumentiert sein. 
Ausnahmen gibt es bei inländischen 
Nutzungseinlagen in inländische GmbHs.

WEG MIT DER MINDEST-
KÖST DURCH UMWANDLUNG

Nur Kapitalgesellschaften (GmbH und 
AG) und vergleichbare ausländische Ge-
sellschaften unterliegen in Österreich der 
Mindest-KöSt, daher können Sie dieser 
durch Umwandlung in ein Einzelunter-
nehmen oder eine Personengesellschaft 
entgehen. Dabei ist insbesondere auf die 
KESt-pflichtige Ausschüttungsfiktion, Ver-
lustvorträge und Grunderwerbsteuer zu 
achten.

TPA TIPP
Bei Umwandlung Ihrer GmbH bspw. in 
ein Einzelunternehmen auf den 30.3.2023 
entfällt für das ganze Jahr 2023 die Min-
dest-KöSt. Ab 2024 beträgt die Mindest-
KöSt für alle GmbHs unabhängig vom 

Datum der Gründung und von der Höhe 
des Stammkapitals voraussichtlich nur 
noch EUR 500 p.a., eine Umwandlung ist 
daher nicht mehr so attraktiv.

TPA TIPP
In Abhängigkeit von der Gewinnhöhe 
kann das Einzelunternehmen günstiger 
als die GmbH sein. Sehen Sie dazu unse-
ren TPA-Rechtsformrechner auf.

TPA TIPP
Welche Aspekte insbesondere steuerlich 
für die jeweilige Rechtsform sprechen, 
können Sie unserem kostenlosen Folder 
auf der Website entnehmen: Steuerspa-
ren mit der optimalen Rechtsform

GEWINNAUSSCHÜTTUNG 
ODER EINLAGEN- 
RÜCKZAHLUNG
Das Wahlrecht zwischen Einlagenrück-
zahlung und KESt-pflichtiger Gewinnaus-
schüttung kann klare Vorteile bringen. 
Voraussetzung für eine KESt-freie Einla-
genrückzahlung ist ein Guthaben auf dem 
entsprechenden Einlagen-Evidenz-Sub-
konto. Voraussetzung für eine Gewinn-
ausschüttung ist eine positive disponible 
Innenfinanzierung, außer es gibt kein Gut-
haben auf dem Einlagen-EVI-Subkonto.

https://www.tpa-group.at/de/blog/steuerliche-auswirkungen-der-teuerung-auf-immobilienkonzerne/
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https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
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auch für Geschäftsführer Mindestvergü-
tungen vorsehen.

TPA TIPP
Für die steuerliche Anerkennung einer 
entgeltfreien Geschäftsführertätigkeit ist 
eine schriftliche diesbezügliche Verein-
barung dringendst anzuraten.

PRIVATSTIFTUNGEN – MIT 
ÜBERTRAGUNG STILLER RE-
SERVEN STEUER SPAREN
Privatstiftungen können durch Verkäufe 
oder Liquidationen aufgedeckte stille 
Reserven aus Beteiligungen an Körper-
schaften, an denen die Privatstiftung 
innerhalb der letzten fünf Jahre zu min-
destens 1 % beteiligt war, unter be-
stimmten Voraussetzungen auf die An-
schaffungskosten einer Beteiligung an 
einer Körperschaft als Ersatzinvestition 
übertragen.

Damit können Verkaufsgewinne vorläufig 
steuerfrei gestellt werden. Eine derartige 
Ersatzanschaffung muss jedoch ein Be-
teiligungsausmaß von mehr als 10 % 
umfassen und innerhalb eines Jahres 
erfolgen.

TPA TIPP
Sofern heuer keine Anschaffung mehr 
erfolgt, kann außerbücherlich eine steuer-
freie Rücklage gebildet werden. Infolge 
der strengen Judikatur des VwGH wurden 
2023 die Möglichkeiten zur Übertragung 
auf Ersatzbeteiligungen durch den Ge-

setzgeber neu geregelt und einge-
schränkt.

TPA TIPP
Weitere Informationen zur Besteuerung 
von Privatstiftungen finden Sie in unserer 
Broschüre „Das 1×1 der Stiftungsbe-
steuerung“, welche Sie hier kostenlos 
beziehen können.

GEMEINNÜTZIGKEIT
Die Judikatur und Verwaltung wird betref-
fend der Anerkennung der formellen Ge-
meinnützigkeit der Statuten von Vereinen, 
Privatstiftungen und GmbHs gemäß  
§ § 34 ff BAO immer strenger und genauer.

TPA TIPP
Die Gemeinnützigkeit einer Privatstiftung 
ist nicht Voraussetzung für steuer- und 
KESt- freie Zuwendungen an Begünstigte, 
auch eigen- oder gemischtnützige Stif-
tungen können steuer- und KESt-freie Zu-
wendungen tätigen, soweit Substanzaus-
zahlungen vorliegen.

TPA TIPP
Überprüfen Sie Ihre Statuten auf steuer-
liche Aktualität, gerne unterstützen Sie 
unsere Gemeinnützigkeitsexperten. 
Durch die Ausweitung der Spendenab-
setzbarkeit wird es auch für gemeinnützi-
ge Privatstiftungen leichter, auf die BMF-

sellschaft oder einem Gesellschafter mit 
beherrschendem Einfluss erworben.

TPA TIPP
Prüfen Sie vor dem Jahresende gemein-
sam mit Ihrem TPA-Steuerberater, ob die 
derzeitige Gesellschaftsstruktur steuerlich 
optimal ist. Eventuell kann durch Ände-
rung oder Erweiterung einer bestehenden 
Unternehmensgruppe das steuerliche 
Ergebnis 2023 noch optimiert werden 
(vgl. hierzu den Beitrag auf unser Web-
site: „Hohe Energiepreise und Gruppen-
besteuerung“.)

MANAGERVERGÜTUNGEN 
ÜBER EUR 500.000

Seit einigen Jahren besteht für bestimm-
te sog. Managervergütungen bei der 
steuerlichen Absetzbarkeit eine Höchst-
grenze von EUR 500.000 (Zusammen-
rechnung im Konzern) und Einschränkun-
gen bei freiwilligen Abfertigungen und 
Abfindungen. 

Diese sind nur insoweit als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig, als sie beim Empfän-
ger der begünstigten Besteuerung mit  
6 % unterliegen. Zu beachten ist, dass 
diese Einschränkung für alle Mitarbeiter 
und freien Dienstnehmer unabhängig von 
ihrer Funktion als „Manager“ zur Anwen-
dung gelangt.

TPA TIPP
Bei Familiengesellschaften empfiehlt es 
sich, diese Grenzen streng zu beachten 
und stattdessen höhere Gewinnausschüt-
tungen zu überlegen.

TPA TIPP
Nach einer Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes sind Kosten für So-
zialpläne als Folge von bestimmten Be-
triebsänderungen ab 1.1.2023 unbe-
schränkt abzugsfähig.

TPA TIPP
Weitere Details zur Geschäftsführerbe-
steuerung finden Sie in unserer TPA-Bro-
schüre „Geschäftsführer und Jahresab-
schluss“.

KEINE GESCHÄFTSFÜHRER-
VERGÜTUNG

Nach der Judikatur des VwGH kann ein 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH auch ohne (oder gegen eine ge-
ringe) Vergütung tätig werden: diese Nut-
zungseinlage ist aber steuerlich nur inner-
halb Österreichs möglich.

TPA TIPP
Beachten Sie, dass auch Gewinnaus-
schüttungen der SVS-Pflicht unterliegen 
können und manche Kollektivverträge 
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3. STEUERSPARTIPPS 
FÜR INTERNATIONALE 
UNTERNEHMEN

183-TAGE FRIST BEI GRENZ-
ÜBERSCHREITENDEM MIT-
ARBEITEREINSATZ
Sofern Mitarbeiter des Unternehmens im 
Ausland tätig sind, kann sich nach vielen 
Doppelbesteuerungsabkommen eine lo-
kale Steuerpflicht ergeben, sofern sich 
der jeweilige Mitarbeiter mehr als 183 
Tage vor Ort im Ausland aufhält.

TPA TIPP
In vielen österreichischen Doppelbesteu-
erungsabkommen bezieht sich diese 183 
Tage Regel auf das Kalenderjahr (zB 
Deutschland, Belgien, Bulgarien, Tsche-
chien, China). Es sollte daher noch vor 
Jahresende insbesondere die 183 Tage 
Frist kontrolliert werden.

AUSLÄNDISCHE ARBEITGE-
BER – HOMEOFFICE BE-
TRIEBSSTÄTTE
Die österreichischen Verrechnungspreis-
richtlinien 2021 gehen davon aus, dass 
eine untergeordnete Tätigkeit eines Mit-
arbeiters im Homeoffice bei Tätigkeit von 
weniger als 25 % (ca 1 Tag pro Woche) 
der Gesamtarbeitszeit vorliegt. Ab 50 % 
Tätigkeit liegt hiernach eine wesentliche 
Nutzung des Homeoffice vor, sodass eine 
Betriebsstätte droht.

TPA TIPP
Nach aktuellen Informationen aus dem 
BMF sind nunmehr Ausnahmen möglich, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
einen permanenten Arbeitsplatz zu Ver-
fügung stellt oder wenn der Arbeitgeber 
das Homeoffice nicht verlangt. 

TPA TIPP
Ein Review des Ausmaßes der Tätigkeit 
im Homeoffice – insbesondere auch 
unter Abstimmung der gemeldeten  
Homeoffice-Tage laut Lohnverrechnung 
– vor Jahresende ist jedenfalls empfeh-
lenswert.

TÄTIGKEIT  
IN ZWEI STAATEN

Übt ein Mitarbeiter sein Arbeitsverhältnis 
nicht nur in Österreich, sondern auch in 
einem anderen Staat – zB auch in seinem 
ausländischen Homeoffice aus, kann dies 
dazu führen, dass ein Teil des Bezuges 
nicht mehr in Österreich versteuert wer-
den muss, sondern in dem anderen Staat. 
Das kann für den Arbeitnehmer im Aus-
land und Inland zahlreiche administrative 
Pflichten und uU im Ausland eine Be-
triebsstätte des österreichischen Arbeit-
gebers begründen. Am Jahresende 
sind hier regelmäßig sog. „Glättungen“ 
durchzuführen: Aufgrund der Auszah-
lung von Sonderzahlungen und der 
Nicht-Leistungslöhne (Krankenstand, 
Urlaub, Feiertage) muss der Gesamt-
bruttolohn richtig den beteiligten Staa-
ten zugeordnet werden.

Liste der begünstigten Spendenempfän-
ger zu kommen. 

Mehr zu den gemeinnützigen Privatstif-
tungen finden Sie hier.

TPA TIPP
Auch gemeinnützigen Rechtsträgen steht 
uU der anteilige Vorsteuerabzug für be-
zogene Lieferungen und sonstige Leis-
tungen zu. Beachten Sie dabei die erfor-
derliche Schlüsselung.

STEUERSPAREN BEI  
IMMOBILIENVERKAUF – 
3,36% PAUSCHALE EST
Bei einer Einbringung eines Betriebes mit 
Immobilien nach Artikel III UmgrStG in 
eine GmbH besteht auch bei steuerlicher 
Buchwertfortführung das Wahlrecht, den 
Grund und Boden des sog. Altvermögens 
(dh es war keine Steuerhängigkeit am 
31.3.2012 gegeben) mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen, wenn hierfür die idR 
4,2%ige pauschale Besteuerung vom 
Verkehrswert sofort bei Einbringung ent-
richtet wird.

TPA TIPP
Wird Grund & Boden hingegen zu steuer-
lichen Buchwerten eingebracht, besteht 
für obige Einbringungs-Fälle bei späterer 
Veräußerung aus der GmbH die Möglich-
keit, den Veräußerungsgewinn wahlwei-

se wie folgt zu besteuern: Für den Teil-
wert im Zeitpunkt der Einbringung darf 
in der GmbH (!) die Pauschalbesteue-
rung von 3,36 % dieses Teilwerts in An-
spruch genommen werden, der darüber 
hinausgehende Gewinn unterliegt der 
24%igen Körperschaftsteuer (ab 2024: 
23 %); oder: der gesamte Veräußerungs-
gewinn unterliegt der 24%igen (ab 2024: 
23%igen) KöSt.

ZINSSCHRANKE
Für bestimmte Körperschaften gilt in Ös-
terreich, bspw für GmbHs, AGs und Pri-
vatstiftungen zusätzlich zum Abzugsver-
bot für gewisse konzerninterne Zinsen 
und Lizenzen eine Zinsschranke, sodass 
Zinsaufwendungen nur noch einge-
schränkt steuerlich abzugsfähig sind. 
Insbesondere infolge des in Österreich 
geltenden Freibetrages von EUR 3 Mio 
hat die Zinsschranke für KMUs idR keine 
Bedeutung.

TPA TIPP
Auch wenn Sie derzeit wegen des Frei-
betrages nicht von der Begrenzung des 
Zinsenabzugs betroffen sind, können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen in der 
Steuererklärung einen Antrag auf Vortrag 
Ihres EBITDA-Guthabens stellen; dieses 
können Sie innerhalb von 5 Jahren ver-
werten („Vortrag Zinsabzugspotential“).

https://www.tpa-group.at/de/news/gemeinnuetzige-privatstiftungen/
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Es kann jedoch nur ein Teil dieser Quel-
lensteuern (zB aus Deutschland 15 %) 
von der inländischen Bank automatisch 
auf die inländische KESt angerechnet 
werden (Die %-Sätze ergeben sich aus 
den Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Österreich und dem anderen 
Staat). Der nicht anrechenbare Teil der 
ausländischen Quellensteuer kann idR 
im Zuge eines Rückerstattungsverfah-
rens von der ausländischen Finanzver-
waltung zurückgefordert werden. 

Die Fristen für die Rückerstattung erge-
ben sich aus dem Recht des ausländi-
schen Staats und sind daher unter-
schiedlich (zB Deutschland 3 Jahre rück-
wirkend ab Jahresende).

TPA TIPP
Prüfen Sie vor Jahresende, ob für Sie eine 
Rückerstattung von ausländischen Quel-
lensteuern aus den Vorjahren sinnvoll ist 
und ob unter Umständen durch Antrag 
eine Reduktion der Quellensteuer auf den 
anrechenbaren Teil möglich ist.

TPA TIPP
Für eine effiziente Rückerstattung von 
ausländischen Quellensteuern kann emp-
fehlenswert sein, dass zeitgleich Anträge 
für mehrere Jahre und/oder mehrere Län-
der gestellt werden. 

YEAR-END REVIEW  
DER JAHRESERGEBNISSE

Unabhängig vom Verrechnungspreismo-
dell ist es sinnvoll, vor Jahresende die 
Finanzdaten sowie Jahresergebnisse und 
Margen der lokalen Geschäftseinheit so-
wie gegebenenfalls von verbundenen 
Unternehmen einem Review zu unterzie-
hen, insbesondere, ob es Änderungen in 
den betrieblichen Abläufen oder den 
Transaktionen gegeben hat, die noch 
nicht berücksichtigt wurden.

TPA TIPP
Wurden beispielsweise bei Dienstleis-
tungsgesellschaften alle Leistungen 
schon verrechnet oder gibt es neue Leis-
tungen, die noch nicht verrechnet wur-
den? Haben sich unterjährig die Parame-
ter für die Leistungserbringung und -ver-
rechnung geändert (zB. Einstellung neu-
er Mitarbeiter, Änderung von Umlage-
schlüsseln)?

YEAR-END ADJUSTMENTS
Insbesondere bei Verrechnungspreismo-
dellen rund um Low oder Limited Risk 
Einheiten kommt häufig die Transaktions-
bezogene Nettomargenmethode zur An-
wendung, bei der Routineeinheiten eine 
Marge innerhalb einer mittels Benchmar-
king ermittelten Bandbreite erzielen sol-
len. Bei solchen Verrechnungspreismo-
dellen ist in der Regel ein Year End  
Adjustment schon vertraglich verankert 
– in Österreich ist dies jedenfalls eine 
formelle Voraussetzung für die steuerli-
che Anerkennung.

TPA TIPP
Sind die (aliquoten) österreichischen So-
zialversicherungsbeiträge im Ausland 
steuerlich nicht abzugsfähig, können 
diese u.E. zur Gänze in Österreich als 
Werbungskosten geltend gemacht wer-
den (zB in der Arbeitnehmer-Jahresver-
anlagung).

TPA TIPP
Die Aufteilung kann uU auch steuerli-
che Vorteile bewirken, wenn bspw. im 
Homeoffice-Staat niedrigere Steuersät-
ze gelten.

ABZUGSTEUER  
IN ÖSTERREICH

Eine Reihe von Dienstleistungen (bspw 
kaufmännische oder technische Beratung 
im Inland, Tätigkeit Vortragender/Künstler/
Schriftsteller im Inland, Gestellung von 
Mitarbeitern) sowie die Überlassung von 
Rechten unterliegt in Österreich einer Ab-
zugsteuer.

TPA TIPP
Diese Abzugsteuer kann zB durch Dop-
pelbesteuerungsabkommen – DBA redu-
ziert werden. Für eine solche Reduktion 
müssen vom ausländischen Leistungser-
bringer Nachweise mit den österreichi-
schen ZS-QU Formularen erbracht wer-
den. Bei Beträgen über EUR 10.000 muss 
auch der Nachweis der Ansässigkeit auf 
dem Formular erbracht werden.

TPA TIPP
Zum Jahresende sollte ein Check der be-
zogenen Leistungen sowie zugekaufter 
Lizenzen erfolgen, ob Abzugsteuer kor-
rekt entlastet bzw voll abgeführt wurde. 
Insbesondere bei Dauerleistungen, die 
während des gesamten Jahres verrech-
net und gezahlt wurden, sollte die Doku-
mentation – ZS-QU Formular samt allfäl-
liger Ansässigkeitsbescheinigung sowie 
Überblick und Nachweis des gezahlten 
Jahresbetrages – vervollständigt werden.

ABZUGSTEUER  
IM AUSLAND

Österreichische Unternehmen können für 
diverse Leistungen, für die Überlassung 
von Rechten sowie Finanzierung im Aus-
land ausländischen Abzugsteuern unter-
liegen.

TPA TIPP
Zum Jahresende sollte nochmals ein Re-
view der gebuchten Abzugsteuern erfol-
gen, insbesondere ob die Verbuchung 
korrekt war und ob im Ausland ein Rück-
erstattungsanspruch besteht. Rückerstat-
tungsanträge sollten zeitnah gestellt wer-
den, da die Bearbeitung in manchen 
Ländern relativ lange dauert.

QUELLENSTEUER- 
RÜCKERSTATTUNG

Auf Dividendenzahlungen von ausländi-
schen Aktiengesellschaften werden in der 
Regel ausländische Quellensteuern (zB 
in Deutschland 26,375 %) einbehalten. 
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tung zur Verfügung, sind die dafür an-
gefallenen Kosten im Rahmen der Arbeit-
nehmerveranlagung grundsätzlich als 
Werbungskosten abzugsfähig und helfen 
Steuer zu sparen.

TPA TIPP
Hierbei gilt, dass Geringwertige Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens bis 
zu EUR 1.000 im Jahr 2023 sofort abzugs-
fähig sind. Betragen die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten über EUR 1.000, 
müssen die Aufwendungen über die Nut-
zungsdauer verteilt werden. Nach Ansicht 
des BMF sind die Kosten für digitale Ar-
beitsmittel um das Homeoffice-Pauschale 
zu kürzen.

COMPUTER/NOTEBOOK 
STEUERLICH ABSETZEN UND 
DADURCH STEUER SPAREN
Privat angeschaffte Computer oder 
Laptops sowie Scanner, Drucker oder 
Modems, die für berufliche Tätigkeiten 
eingesetzt werden, können unter be-
stimmten Voraussetzungen als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. 
Hierbei wird vorausgesetzt, dass die 
berufliche Notwendigkeit gegeben und 
diese auch belegbar ist.

TPA TIPP
In den derzeitigen LStR wird davon aus-
gegangen, dass der private Anteil der 
Nutzung mindestens 40 % beträgt. Daher 
können maximal 60 % der Anschaffungs-
kosten als Werbungskosten steuerlich 
abgesetzt werden.

TPA TIPP
Dies (40 % privat) ist nur der Fall, wenn 
das Ausmaß der beruflichen Nutzung 
nicht nachgewiesen werden kann. Wäh-
rend der Corona-Zeit hat sich der beruf-
liche Anteil der Nutzung vermutlich er-
höht. Die Beurteilung der Aufteilung muss 
jährlich geprüft werden.

Wenn die Anschaffungskosten EUR 1.000 
übersteigen, wird eine Nutzungsdauer 
von mindestens drei Jahren angenom-
men. Eine einmal gewählte Nutzungsdau-
er kann grundsätzlich nicht geändert 
werden.

Anschaffungskosten bis zu EUR 1.000 
können sofort im Jahr der Anschaffung 
steuerlich abgesetzt werden (ein allfäl-
liger Privatanteil ist abzuziehen). Hierbei 
ist zu beachten, dass Computer, Bild-
schirm und Tastatur eine wirtschaftliche 
Einheit bilden und die Anschaffungs-
kosten zusammen betrachtet werden 
müssen.

TPA TIPP
Alle weiteren elektronischen Geräte iZm 
Computer sind als eigenständig zu be-
werten. Wird ein Softwareprogramm aus-
schließlich für die berufliche Tätigkeit ge-
kauft, sind diese Kosten voll abzugsfähig.

KOSTEN FÜR TELEFONATE 
IM HOMEOFFICE

Als Werbungskosten sind auch sämtliche 
Kosten für Telefonate, welche für die be-
rufliche Tätigkeit geführt werden, zu ver-
stehen und sind vollständig absetzbar.

TPA TIPP
Es empfiehlt sich ein Review vor Jahres-
ende, ob die jeweiligen lokal notwendigen 
steuerlichen Voraussetzung für Year End 
Adjustments (immer noch) erfüllt sind. 
Außerdem sollte natürlich ein Review er-
folgen, bei welchen Geschäftseinheiten 
tatsächlich noch eine Anpassung zu er-
folgen hat.

DAC6 – MELDEPFLICHT VON 
STEUERGESTALTUNGEN

Wie in den anderen EU Mitgliedstaaten 
besteht auch in Österreich die Melde-
pflicht von Steuergestaltungen. Grund-
sätzlich muss eine allfällige Meldepflicht 
aufgrund der kurzen Meldefrist von 30 
Tagen laufend geprüft werden. Häufig 
werden aber gerade Nichtmeldefälle im 
Tagesgeschäft zwar beurteilt, aber nicht 
im Detail dokumentiert.

TPA TIPP
Es empfiehlt sich zum Jahresende ein 
Review sowohl der Meldefälle als auch 
der Dokumentation der Nichtmeldefälle.

GLOBALE  
MINDESTBESTEUERUNG

Alle Unternehmen, die voraussichtlich 
unter die Mindestbesteuerung fallen, soll-
ten schon jetzt ein Impact Assessment 
vornehmen: Grundsätzlich gilt die neue 
Mindestbesteuerung für Konzerne mit 
Umsatz von über EUR 750 Mio. In Öster-
reich sind das in etwa 120 Konzerne mit 
rund 4.000 Gesellschaften. Weiters sind 

ca. 2.000 Gesellschaften von ausländi-
schen Konzernen betroffen.

TPA TIPP
Aktuell steht vor allem die Anwendbarkeit 
und Anwendung der temporären Safe 
Harbours (De Minimis Test, vereinfachte 
Effective Tax Rate Berechnung, Routine 
Profits Test und mögliche Carve Outs) im 
Vordergrund. Diese erleichtern die Um-
setzung im Unternehmen bzw. erlauben 
eine temporäre Verschiebung der Anwen-
dung der Mindestbesteuerung für be-
stimmte Einheiten im Konzern.

4. STEUERSPARTIPPS 
FÜR ARBEITNEHMER 
UND ARBEITGEBER

ARBEITNEHMER- 
VERANLAGUNG

Der Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 
2018 kann bis zum 31.12.2023 gestellt 
werden, die Frist läuft mit Jahresende ab.

TPA TIPP
Auch wenn noch einige Belege fehlen, 
stellen Sie den Antrag, fehlende Unter-
lagen können nachgereicht werden.

ARBEITSMITTEL
Stellt ein Dienstnehmer seine privaten 
Gegenstände zur Erbringung der Leis-
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TPA TIPP
Zusätzlich kann uU das Homeoffice-Pau-
schale geltend gemacht werden: Pro 
Arbeitstag im Home-Office können pau-
schal drei Euro als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden, maximal für 100 
Homeoffice-Tage im Kalenderjahr, d.h. 
insgesamt höchstens EUR 300 im Jahr. 
Diese Werbungskosten reduzieren sich 
allerdings um allfällige, vom Arbeitgeber 
gewährte Steuerfreibeträge; dieser könn-
te bis zu EUR 3 pro Homeoffice-Tag für 
höchstens 100 Tage gewähren.

KOSTEN DER AUS-  
UND FORTBILDUNG

Insoweit der Arbeitgeber diese Kosten 
nicht ohnedies getragen hat, kann die An-
setzung der beruflich bedingte Aus- und 
Fortbildungskosten als Werbungskosten 
Steuern sparen.

TPA TIPP
Dies gilt zB. auch für „teure“ facheinschlä-
gige Hochschullehrgänge.

TPA TIPP
Nachdem Werbungskosten nach dem 
Abflussprinzip (Zeitpunkt der Zahlung) 
geltend gemacht werden müssen, kann 
eine höhere steuerliche Wirksamkeit er-
zielt werden, wenn diese Beträge in Jah-
ren mit entsprechend hohem steuerlichen 
Einkommen geleistet werden.

GRIPPESCHUTZ-IMPFUNGEN 
UND COVID-TESTUNGEN

In der Regel sind (Grippeschutz-)Impfun-
gen von Dienstnehmern, deren Kosten 
der Dienstgeber übernimmt (Rechnungs-
ausstellung an den und Zahlung durch 
den Dienstgeber) steuerfrei, sofern dieser 
Vorteil allen Dienstnehmern oder einer 
Gruppe von Dienstnehmern gewährt wird.

TPA TIPP
COVID-Testungen von Dienstnehmern 
können analog den Regeln zu Impfungen 
steuerfrei belassen werden.

JAHRESSECHSTEL
Wenn Sachbezüge vorliegen oder be-
stimmte Entgelte (zB Überstundenzu-
schläge) nur zwölf Mal pro Jahr ausbe-
zahlt werden, wird das Jahressechstel mit 
dem 13. und 14. Gehalt bzw. Lohn nicht 
zur Gänze ausgeschöpft.

TPA TIPP
Für eine Prämie in Höhe des noch nicht 
ausgenützten Jahressechstels würde in 
solchen Fällen die begünstigte Besteue-
rung für Sonderzahlungen zur Anwen-
dung gelangen. Sonderzahlungen sind 
bis zu einem Betrag von höchstens EUR 
25.000 (nach Abzug von Sozialversiche-
rungsbeiträgen) mit 6 % steuerbegüns-
tigt, darüber hinaus fällt die sog. Solidar-
abgabe an.

TPA TIPP
Wenn keine genauen Aufzeichnungen 
über die beruflich veranlassten Telefona-
te (zB Einzelgesprächsnachweis) vorge-
legt werden, muss eine plausible Schät-
zung des privaten Anteils vorgenommen 
werden.

INTERNETKOSTEN  
IM HOMEOFFICE       

Sämtliche Internetkosten wie Provider-Ge-
bühren, Leitungskosten (Online-Gebüh-
ren) oder Paketlösung für Internetzugang 
müssen ebenfalls nach beruflicher und 
privater Nutzung aliquotiert werden.

TPA TIPP
Wenn die Aufteilung nicht belegbar ist, 
muss eine plausible Schätzung vorge-
nommen werden. Der beruflich genutzte 
Teil ist als Werbungskosten steuerlich ab-
setzbar. Allgemeine Informationssysteme, 
wie bspw. Suchmaschinen, sind nicht 
abzugsfähig.

ARBEITSZIMMER UND  
EINRICHTUNG

Aufwendungen oder Ausgaben für ein im 
Wohnungsverband gelegenes Arbeits-
zimmer und dessen Einrichtung sind nur 
dann abzugsfähig, wenn es den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichti-
gen bildet.

TPA TIPP
Die Voraussetzung des Mittelpunkts wird 
von der Finanz sehr streng geprüft.

ERGONOMISCHES MOBILIAR 
UND HOMEOFFICE- 
PAUSCHALE
Auch ohne steuerlich anerkanntes Ar-
beitszimmer können bestimmte Aufwen-
dungen steuersparend geltend gemacht 
werden. Unter ergonomisches Mobiliar 
fallen insbesondere Schreibtisch, Dreh-
stuhl, Beleuchtung, Fußstütze und Vorla-
gehalterung.

Voraussetzungen: Vorliegen einer Rech-
nung über die Anschaffung, und zumin-
dest 26 Tage im Kalenderjahr wurden 
ausschließlich im Homeoffice gearbei-
tet. Das Finanzamt kann dazu Nachwei-
se verlangen (zB eine Bestätigung der 
Arbeitgeberin).

Höhe: Bis zu EUR 150 an Werbungskos-
ten konnten im Jahr 2020 für ergonomi-
sches Büromobiliar geltend gemacht 
werden. Waren die Kosten höher als EUR 
150, kann der Überschreitungsbetrag ab 
2021 innerhalb des in diesen Jahren gel-
tenden Höchstbeitrages von EUR 300 
geltend gemacht werden (wenn in diesen 
Folgejahren wieder mindestens 26 Ho-
meoffice-Tage vorliegen). Eine Verteilung 
der Anschaffungskosten über die Nut-
zungsdauer durch „Abschreibung“ ist 
nicht vorzunehmen.
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trag von insgesamt jeweils EUR 3.000 pro 
Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei 
gewähren. Es muss sich um zusätzliche 
Zahlungen handeln, die nicht an die Stel-
le einer anderen Zahlung treten. Teue-
rungsprämien dürfen aber an die Stelle 
von Corona-Prämien treten.

Bis zu EUR 2.000 gibt es keine weiteren 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung. 
Die vollen EUR 3.000 können nur dann 
ausgeschöpft werden, wenn die EUR 
2.000 übersteigende Zahlung aufgrund 
einer „lohngestaltendenden Vorschrift ge-
mäß § 68 Abs. 5 Z 1 bis 7 EStG“ geleistet 
wird. Darunter fällt nicht nur ein Kollektiv-
vertrag, sondern auch jener Fall, bei dem 
die Teuerungsprämie innerbetrieblich 
allen Arbeitnehmern oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern gewährt 
wird. Bei richtiger Gestaltung können also 
die max. EUR 3.000 p.a. ausgeschöpft 
werden.

Achtung: Der abgabenfreie Maximalbe-
trag von EUR 3.000 jährlich kann nicht 
zusätzlich zur Begünstigung der Mitarbei-
tergewinnbeteiligung in Anspruch ge-
nommen werden! Der Maximalbetrag von 
EUR 3.000 pro Jahr gilt als gemeinsamer 
Höchstbetrag.

Je nachdem, welche der beiden Zahlun-
gen früher im Kalenderjahr erfolgt, wird 
die Steuerbefreiung ausgeschöpft.

Aus rechtlicher Sicht ist es nicht notwen-
dig, die Gewährung der Teuerungsprämie 
in einer beiderseitigen schriftlichen Ver-
einbarung festzuhalten. Wir empfehlen 
jedoch – zur Absicherung für spätere 
Lohnabgabenprüfungen – eine schriftli-

che Dokumentation der Zahlungsgrund-
lage, etwa in Form eines Arbeitgeber-
schreibens an die Mitarbeiter.

Zusätzlich ist wichtig, in der Gehalts- und 
Lohnabrechnung deutlich zum Ausdruck 
zu bringen, dass es sich bei der Prämie 
um eine Zahlung zwecks Teuerungsent-
lastung handelt (zB durch die Bezeich-
nung der Lohnart als „Teuerungsprämie“, 
„Teuerungsausgleich“ o.ä.).

TPA TIPP
Wir empfehlen, eine Anrechnung der 
Teuerungsprämie auf KV-Teuerungsprä-
mien vorzusehen. Außerdem weisen wir 
darauf hin, dass die Teuerungsprämie 
im Unterschied zur Mitarbeitergewinn-
beteiligung nicht der Sozialversiche-
rung unterliegt.

MODELL 186 – WEIHNACHTS-
GESCHENKE UND BETRIEBS-
VERANSTALTUNGEN
Geschenke an Dienstnehmer anlässlich 
von Betriebsveranstaltungen sind bis zu 
einem Freibetrag von EUR 186 jährlich 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, 
wenn es sich um Sachzuwendungen han-
delt. Geldgeschenke sind immer steuer-
pflichtig.

TPA TIPP
Für die Teilnahme an Betriebsveranstal-
tungen (zB. Weihnachtsfeier, Betriebs-
ausflug) gibt es pro Dienstnehmer und 
Jahr zusätzlich einen Steuerfreibetrag 
von EUR 365.

STEUERFREIE ZUSCHLÄGE
Für bis zu 10 Überstunden und für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtzuschläge 
oder auch Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulage gibt es spezielle Steuer-
begünstigungen. Die Finanzverwaltung 
verlangt bei Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulagen (SEG-Zulagen), dass 
diese einmal im Jahr (quasi für ein Ur-
laubsmonat) steuerpflichtig abgerechnet 
werden – praktisch werden diese Zu-
schläge daher oft in der Dezember-Ab-
rechnung steuerpflichtig behandelt. Mit 
2024 werden die Steuerfreibeträge er-
höht: EUR 400 statt 360 pro Monat für 
SEG-Zulagen, Sonn-, Feiertags- und 
Nachtzuschläge; und EUR 120 statt  
86 pro Monat für Überstundenzuschläge. 
In den Jahren 2024 und 2025 wird die 
Steuerfreiheit der Überstundenzuschläge 
sogar außerordentlich angehoben: bis 
zu 18 Zuschläge und EUR 200 pro Mo-
nat statt derzeit bis zu 10 Zuschläge 
und EUR 86 pro Monat.

TPA TIPP
Das Jahresende sollte zur Prüfung ge-
nutzt werden, ob diese Steuerbefreiun-
gen möglich bzw. alle Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind. Infolge der Änderungen 
kann die Auszahlung von Überstunden 
im Jahr 2024 statt im Jahr 2023 steuer-
lich attraktiver sein.

DURCH MITARBEITER- 
BETEILIGUNGEN  
STEUER SPAREN
Für den Vorteil aus der unentgeltlichen 
oder verbilligten Abgabe von Beteiligun-

gen am Unternehmen des Arbeitgebers 
besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter von 
EUR 3.000. Dieser Vorteil muss allen 
Dienstnehmern oder einer bestimmten 
Gruppe zukommen und die Beteiligung 
muss länger als fünf Jahre gehalten wer-
den. Darüber hinaus gibt es weitere Mo-
delle der Belegschaftsbeteiligungsstif-
tung (bis zu weitere EUR 4.500 steuerfrei).

Seit 2022 gilt zusätzlich eine Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung, nach der bis zu EUR 
3.000 pro Mitarbeiter und Kalenderjahr 
lohnsteuerfrei (nicht sozialversicherungs-
frei) bleiben können. Das Gesetz definiert 
mehrere Voraussetzungen für die Steuer-
freiheit; insbesondere muss die Gewinn-
beteiligung allen Mitarbeitenden oder 
sachlich definierten Gruppen von Mitar-
beitenden gewährt werden und darf nicht 
anstelle von bisher gezahltem Arbeitslohn 
treten („verpönte Gehaltsumwandlung“).

TPA TIPP
Planen sie die Begebung von Mitarbeiter-
beteiligungen, so könnte ein Zuwarten auf 
die neue Rechtslage vorteilhaft sein. 
Denn ab 2024 soll bei Start-up-Unterneh-
men unter bestimmten Voraussetzungen 
eine – begünstigte – Besteuerung bei un-
entgeltlich gewährten Anteilen nicht 
schon bei Zusage, sondern erst später, 
also idR erst bei Entstehen eines Veräu-
ßerungserlöses erfolgen.

TEUERUNGSPRÄMIEN
Arbeitgebende können ihren Beschäftig-
ten auf Grund der gestiegenen Preise in 
den Kalenderjahren 2022 und 2023 (2024 
ist noch in Diskussion) bis zu einem Be-
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lichen Gegebenheiten entspricht, so kann 
er die Pendlerpauschale inkl. Pendler-
euro im Rahmen der Arbeitnehmerveran-
lagung beantragen und neu berechnen.

WERKVERKEHR MIT  
MASSENBEFÖRDERUNGS-
MITTELN – JOBTICKET
Bei der Beförderung der Dienstnehmer 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf 
Kosten des Dienstgebers muss bei Kar-
tenkäufen seit 1.7.2021 (gilt auch für Ver-
längerungen) die Rechnung nicht mehr 
zwingend auf den Arbeitgeber lauten. Für 
die Steuerbefreiung ist es ausreichend, 
wenn das Wochen-/Monats-/Jahresticket 
am Arbeitsort und/oder Wohnort gilt.  
Damit ist zB auch ein Ticket begünstigt, 
das für öffentliche Verkehrsmittel in ganz 
Österreich gilt (zB Österreich-Card,  
Klima-Ticket).

TPA TIPP
Pendlerpauschale und Pendlereuro ste-
hen im Fall der Zurverfügungstellung ei-
nes Jobtickets für die gesamte Fahrtstre-
cke nicht zu. Steht das Jobticket nur für 
eine Teilstrecke zu, so ist für die Wegstre-
cke Wohnung bis Einstiegstelle ein Pend-
lerpauschale und ein Pendlereuro mög-
lich (begrenzt mit dem fiktiven Pendler-
pauschale für die Gesamtstrecke). Seit 
2023 führt ein Jobticket nicht mehr zum 
Wegfall des Pendlerpauschales, sondern 
wird auf dieses nur noch angerechnet.

PRIVATNUTZUNG DES 
DIENSTGEBER-EIGENEN KFZ

Besteht für den Dienstnehmer die Mög-
lichkeit, das Firmen-KFZ auch für Privat-
fahrten zu nutzen, so ist dafür ein Sach-
bezug von 2 % der tatsächlichen An-
schaffungskosten des KFZ (höchstens 
EUR 960 pro Monat) anzusetzen. Liegt 
der CO2-Emissionswert des KFZ bei 
höchstens 141 g/km (Grenzwert bei Erst-
zulassung nach dem 31. März 2020;  
118 g/km bei Erstzulassung vom  
1. Jänner bis 31. März 2020), so beträgt 
der Sachbezug weiterhin 1,5 % der tat-
sächlichen Anschaffungskosten des KFZ 
(höchstens EUR 720 pro Monat). Am Jah-
resende sollte auch überprüft werden, 
ob der halbe oder volle Sachbezugswert 
zur Anwendung kommt (unter/über 6.000 
privat gefahrene Kilometer).

TPA TIPP
Eine Neuanschaffung des Firmen-KFZ 
kann zur Verringerung des Sachbezugs-
wertes führen.

Durch das 2021 eingeführte neue WLTP-
Messverfahren ist es zu einer Erhöhung 
der ermittelten CO2-Emissionswerte ge-
kommen:

Jahr der Erst-
zulassung

Max. CO2- 
Emissionswerte

2021 138 Gramm  
pro Kilometer

2022 135 Gramm  
pro Kilometer

GETRÄNKE, FREIE ODER 
VERBILLIGTE VERPFLEGUNG 
AM ARBEITSPLATZ
Die Aufwendungen für Getränke und Ver-
pflegung, die der Dienstgeber an nicht in 
seinem Haushalt aufgenommene Dienst-
nehmer zur Verköstigung am Arbeitsplatz 
freiwillig gewährt, sind sozialversiche-
rungsbeitrags- und lohnsteuerfrei, dies 
gilt auch für ständig gewährte freiwillige 
Mahlzeiten.

Diese Steuerbefreiung unterliegt keiner 
betragsmäßigen Beschränkung. Sowohl 
die Zubereitung im Betrieb (Kantine) als 
auch die Zulieferung von einem Betrieb 
außerhalb des Unternehmens (zB. einer 
Großküche) sind umfasst.

TPA TIPP
Wesentlich ist, dass es sich um eine Na-
turalleistung und nicht um eine Geldleis-
tung handelt.

GUTSCHEINE FÜR  
MAHLZEITEN

Gutscheine für Mahlzeiten gelten bis zu 
einem Wert von EUR 8 pro Arbeitstag 
nicht als Entgelt, wenn sie nur am Arbeits-
platz oder in einer Gaststätte zur dortigen 
Konsumation eingelöst werden können. 
Die Steuerfreiheit ist auch dann gegeben, 
wenn Arbeitnehmer die Gutscheine für 
Mahlzeiten in Höhe von EUR 8 pro Ar-
beitstag einlösen, indem die Speisen in 
einer Gaststätte abgeholt oder von der 
Gaststätte bzw. einem Lieferservice ge-
liefert werden.

TPA TIPP
Wenn die Gutscheine auch zur Bezahlung 
von Lebensmitteln verwendet werden 
können, die nicht sofort konsumiert wer-
den müssen, sind sie nur bis zu einem 
Wert von EUR 2 pro Arbeitstag sozialver-
sicherungs- und steuerfrei.

ZUSCHUSS FÜR  
KINDERBETREUUNG

Zuschüsse des Dienstgebers können 
unter bestimmten Voraussetzungen bis 
EUR 1.000 pro Kind und Kalenderjahr 
steuer- und beitragsfrei geleistet werden. 
Ab 2024 wird einerseits der Freibetrag 
von EUR 1.000 auf EUR 2.000 angeho-
ben; andererseits wird auch das maxima-
le Alter der Kinder von 10 auf 14 erhöht.

TPA TIPP
Die Steuerbegünstigung gilt nur dann, 
wenn der Zuschuss allen oder bestimm-
ten Gruppen von Dienstnehmern ge-
leistet wird.

PENDLERPAUSCHALE / 
PENDLEREURO

Bei einem Dienstnehmer (auch Teilzeit-
kräfte) werden die Pendlerpauschale und 
der Pendlereuro üblicherweise laufend in 
der Lohnverrechnung berücksichtigt.

TPA TIPP
Ist dies nicht der Fall oder ist der Dienst-
nehmer der Ansicht, dass das Ergebnis 
des Pendlerrechners nicht den tatsäch-
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VOLLSTÄNDIGE  
AUFZEICHNUNGEN

Wichtige, laufend zu führende Aufzeich-
nungen sind: Arbeitszeitaufzeichnungen, 
Krankenstandsaufzeichnungen, Urlaubs-
aufzeichnungen, Reiseaufzeichnungen.

TPA TIPP
Gegen Jahresende fallen oft die sog. „De-
ckungsprüfungen“ an, ob also mit dem 
gewährten Entgelt auch die geleisteten 
Überstunden abgedeckt sind und die 
Mindestentlohnung nach dem Kollektiv-
vertrag eingehalten ist. Vollständige Rei-
seaufzeichnungen sollen die Steuerfrei-
heit von abgerechneten Reisekosten 
gewährleisten.

VERSTOSS GEGEN  
KONKURRENZKLAUSEL

Muss ein Arbeitnehmer eine Konventional-
strafe an seinen ehemaligen Arbeitgeber 
leisten, weil er gegen die Konkurrenzklau-
sel verstoßen hat, kann der bezahlte Geld-
betrag als Werbungskosten geltend ge-
macht werden. Wurde der Betrag vom 
neuen Arbeitgeber bezahlt und nicht als 
steuerpflichtig in die Lohnverrechnung auf-
genommen, ist dies freilich mangels Kos-
tentragung nicht möglich.

TPA TIPP
Wurde nur ein Teil vom neuen AG bezahlt, 
kann der Differenzbetrag im Rahmen der 
Arbeitnehmerveranlagung geltend ge-
macht werden.

ALTERS-TEILZEIT
Altersteilzeit ist primär für Beschäftigte 
interessant, weil sie im Ergebnis trotz 
deutlich geringerer Arbeitsleistung nur 
relativ wenig Entgelteinbuße hinnehmen 
müssen. Für die Unternehmen kann Al-
tersteilzeit u.a. dann interessant sein, 
wenn es personelle Überkapazitäten gibt 
und man nach sanften Methoden des 
Personalabbaues sucht.

TPA TIPP
Wer sich für das (bereits jetzt geringer ge-
förderte) Blockmodell interessiert, sollte 
nach Möglichkeit noch 2023 mit dem Mo-
dell starten, weil bei Laufzeitbeginnen ab 
1.1.2024 die Förderung von 50 % sukzes-
sive noch weiter reduziert wird.

5. STEUERSPARTIPPS  
FÜR KAPITALVER-
MÖGENSBESITZER

VERLUSTE AUS  
KAPITALVERMÖGEN

Werden im außerbetrieblichen Bereich Ver-
äußerungsverluste aus Kapitalvermögen 
(zB Aktien, Anleihen, Fonds, Kryptowäh-
rungen) oder Derivaten erzielt, die „Neu-
vermögen“ darstellen und dem Steuersatz 
von 27,5 % unterliegen, können diese 
unter Berücksichtigung einiger Einschrän-
kungen mit Gewinnen aus Kapitalvermö-
gen verrechnet werden.

2023 132 Gramm  
pro Kilometer

2024 129 Gramm  
pro Kilometer

ab 2025 126 Gramm  
pro Kilometer

TPA TIPP
In seltenen Fällen, bei ganz wenig privat 
gefahrenen Kilometern und vollständig 
geführtem Fahrtenbuch, könnte auch noch 
der sog. Mini-Sachbezug genützt werden.

Elektroautos (ohne Range Extender) sind 
sachbezugsfrei. Werden E-Autos aller-
dings im Abtausch zu schon bestehenden 
Entgeltansprüchen gewährt, müssen 
zwecks steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Anerkennung die Bruttoansprü-
che neu vereinbart werden.

Die Gewährung von steuerfreien E-Fahr-
zeugen hat u.a. den Vorteil, dass im Rah-
men von Lohnabgabenprüfungen nicht 
über eine allfällige Privatnutzung von 
Fahrzeugen mit Sachbezugspflicht dis-
kutiert werden muss.

Gratis-Ladestationen beim Arbeitgeber be-
gründen seit 1.1.2023  auch dann keinen 
Sachbezug, wenn der Mitarbeiter sein 
selbst angeschafftes E-Auto dort aufladet 
und sich in der Nähe keine weitere Gratis-
Abgabestation befindet. Kostenersätze des 
Arbeitgebers für Beladungen zu Hause sind 
nur für arbeitgebereigene E-Kfz steuerfrei 
und der Höhe nach begrenzt: derzeit mit 
EUR 30 pro Monat; wird die Zuordnung 
der Lademenge zum Kfz vom Arbeitneh-

mer nachweislich sichergestellt (z.B 
„charching history“, „In-Vehicle-Aufzeich-
nungen“), u.U. auch mehr.

Die Bezahlung einer fixen (nicht mobilen) 
Ladestation (wall-box) beim Arbeitnehmer 
zu Hause führt zu einem steuerrelevanten 
Vorteil. Seit 1.1.2023 kann der Arbeitgeber 
einen steuerfreien Zuschuss in Höhe von 
EUR 2.000 zur Anschaffung einer wall-box 
leisten (dies gilt nur, wenn der Arbeitge-
ber auch das Kfz zur Verfügung stellt).

TPA TIPP
Für betriebliche E-Kfz bringt – neben der 
NOVA-Befreiung und Befreiung von der 
motorbezogenen Versicherungssteuer – 
die degressive AfA einen zusätzlichen 
Steuervorteil. Weiters kann bei Anschaf-
fung eines E-Kfz in 2023 uU auch der er-
höhte öko-IFB von 15 % geltend gemacht 
werden.

SCHNITTSTELLE  
BUCHHALTUNG/ 
PERSONALVERRECHNUNG
Häufig finden sich in der Buchhaltung Zah-
lungsflüsse, die einen Einfluss auf die  
Personalverrechnung haben können.

TPA TIPP
Eine Quer-Check spätestens gegen Ende 
des Kalenderjahres kann helfen, besteue-
rungsrelevante Sachverhalte nicht zu über-
sehen. Einige Beispiele von vielen: Hono-
rarnoten an vermeintlich Selbständige, 
Prämienzahlungen an Versicherungsunter-
nehmen, Incentive-Reisen.
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TPA TIPP
Verlustverrechnung von Kryptowährungen 
und Aktien/Anleihen: Ab dem 01.03.2022 
ist eine Verrechnung von realisierten  
Verlusten von Krypto-Neuvermögen mit 
anderen Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, die dem besonderen Steuersatz von  
27,5 % unterliegen (zB Veräußerungs-
gewinne aus Aktien/Anleihen, Dividen-
den, Zinsen aus Anleihen, verbrieften 
Derivaten), möglich.

TPA TIPP
Für die Besteuerung von Kryptowährun-
gen ist eine lückenlose Dokumentation der 
Transaktionen unerlässlich. Achten Sie 
genau darauf, dass Sie Daten laufend si-
chern und überlegen Sie, die Dienste von 
Anbietern zur Berechnung der Gewinne 
und Verluste in Anspruch zu nehmen. Be-
achten Sie auch die neuen steuerlichen 
Aufzeichnungspflichten!

TPA TIPP
Für weitere steuerliche Details zu den 
Kryptowährungen lesen Sie unsere Bei-
träge auf www.tpa-group.at/news

AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 
FÜR KAPITALVERMÖGEN

Mit einer Ergänzung der Bundesabga-
benordnung – BAO wurde eine Aufzeich-
nungspflicht für nicht endbesteuerte 
Kapitalerträge eingeführt. Als nicht end-

besteuert gelten Kapitalerträge, bei 
denen die Steuer nicht durch den Abzug 
der Kapitalertragsteuer (KESt) abgegol-
ten ist, praktisch also alle Kapitaleinkünf-
te, die zu veranlagen sind. Dies sind 
beispielsweise:
• Einkünfte aus der Vergabe von Darle-

hen aus dem steuerlichen Privatver-
mögen durch natürliche Personen 
bzw. durch beschränkt steuerpflich-
tige Körperschaften

• Einkünfte aus Kryptos, sofern kein 
freiwilliger Abzug der KESt bis 
1.1.2024 erfolgt

• Einkünfte aus Beteiligungen, die nicht 
dem KESt-Abzug unterliegen:  
insb. Veräußerungsgewinne und Ein-
künfte aus Auslandsbeteiligungen

• Einkünfte aus echten stillen  
Beteiligungen

Die Aufzeichnungspflicht trat mit 1.1.2023 
in Kraft und gilt für alle Zuflüsse ab dem 
1.1.2023.

Gleichzeitig wird durch die Aufzeich-
nungspflicht eine gesetzliche Vorgabe 
hinsichtlich einer Strukturierung der Ein-
zelaufzeichnungen gemacht. Die Auf-
zeichnungen und die den Aufzeichnun-
gen zugrunde liegenden Belege, Ge-
schäftspapiere und sonstige Unterlagen 
sind daher grundsätzlich mindestens 
sieben Jahre lang, uU auch länger auf-
zubewahren.

Schließlich ergibt sich ab 2023 aus der 
Verpflichtung zur Führung von Aufzeich-
nungen für die Finanz künftig auch die 
Möglichkeit zur Vornahme einer Außen-
prüfung, der sog. „Betriebsprüfung“. Damit 
wird der Finanz eine zeitgemäße Überprüf-

Ein Verlustausgleich ist jedoch nur mit 
gleichartig besteuerten Überschüssen aus 
Kapitalvermögen im selben Jahr möglich 
(zB Dividenden, Anleihezinsen, Veräuße-
rungsgewinne aus Aktien oder Anleihen). 

Die Möglichkeit eines Verlustvortrages be-
steht im steuerlichen Privatvermögen 
grundsätzlich nicht. Eine Verrechnung mit 
Zinserträgen aus Bankguthaben – hier gilt 
ja der KESt-Satz von 25 % – ist nicht mög-
lich. Für Kapitalvermögen in Depots, die 
von demselben Bankinstitut geführt wer-
den, erfolgt ein unterjähriger automatischer 
Verlustausgleich. Bei betrieblichen Depots, 
Gemeinschaftsdepots und für Wertpapiere, 
bei denen die Anschaffungskosten pau-
schal ermittelt werden, wird der Verlustaus-
gleich nicht automatisch durchgeführt.

TPA TIPP
Besitzen Sie Wertpapiere bei unter-
schiedlichen Bankinstituten, ist ein „ban-
kenübergreifender“ Verlustausgleich nur 
im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung mit Veranlagung beim Finanzamt 
möglich. Hierbei müssen nicht alle Ka-
pitaleinkünfte offengelegt werden, son-
dern nur jene, für die ein Ausgleich be-
antragt wird. Haben Sie daher beispiels-
weise KESt-pflichtige Ausschüttungen 
aus GmbHs/AGs erhalten, können Sie 
bei Verlusten aus Aktien/Anleihen/Deri-
vatverkäufen mit einer Veranlagung KESt 
vom Finanzamt zurückholen.

TPA TIPP
Prüfen Sie vor Jahresende, ob für Sie Ver-
käufe von Verlustpositionen sinnvoll sind. 

Sie können dadurch evtl. eine Gutschrift 
von bereits bezahlter KESt erreichen! Um-
gekehrt können Gewinnrealisierungen 
dann sinnvoll – weil (teilweise) KESt-frei – 
sein, wenn Sie heuer bereits relevante Ver-
luste aus Kapitalvermögen erlitten haben.  
Ein zeitnaher Rückkauf der zum Verlust-
ausgleich veräußerten Wertpapierpositio-
nen ist nach deutscher Judikatur steuerlich 
nicht schädlich.

STEUERPFLICHT FÜR  
KRYPTOWÄHRUNGEN

Seit dem 1.3.2022 sind im außerbetriebli-
chen Bereich Einkünfte aus Kryptowährun-
gen in die Besteuerung von Kapitalvermö-
gen mit dem 27,5%igen Steuersatz einzu-
beziehen, es gilt keine einjährige Speku-
lationsfrist für steuerfreie Verkäufe mehr 
(sog. „Krypto-Neuvermögen“). 

Für Anschaffungen nachweislich vor dem 
1.3.2021 gibt es einen sog. Altbestands-
schutz, d.h. diese Kryptos können nach 
Ablauf eines tagesgenau berechneten 
Jahres (Spekulationsfrist) unbefristet wei-
terhin steuerfrei verkauft werden („sog. 
Krypto-Altvermögen“). Täusche zwischen 
Krypto-Neuvermögen sind seit dem 
1.3.2022 steuerfrei. Um etwaige Verluste 
aus Krypto-Neuvermögen realisieren zu 
können, ist ein „Tausch“ gegen Fiat-Geld 
(z.B. Euro, USD), Waren oder Dienstleis-
tungen notwendig. Ein zeitnaher Rückkauf 
der zum Verlustausgleich veräußerten 
Kryptowährung-Positionen ist nach deut-
scher Judikatur steuerlich nicht schädlich.

https://www.tpa-group.at/news/
https://www.tpa-group.at/news/
https://www.tpa-group.at/news/
https://www.tpa-group.at/news/
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GEBÄUDEABSCHREIBUNG
Siehe unsere Ausführungen oben im 
Kapitel Betriebsinhaber. Ein wesentli-
cher Unterschied bei der Gebäudeab-
schreibung im privaten Bereich zum 
betrieblichen Unternehmer besteht 
darin, dass die Nutzung durch den Mieter 
für die Höhe der Abschreibung im au-
ßerbetrieblichen Bereich irrelevant ist, 
und die AfA generell lediglich bis zu 
1,5 % p.a. beträgt. 

TPA TIPP
Die begünstigte Abschreibung für be-
stimmte Herstellungskosten auf 15 Jahre 
steht bei außerbetrieblicher Vermietung 
und Verpachtung, nicht jedoch bei be-
trieblichen Einkünften zu.

VORGEZOGENE ABSCHREI-
BUNG BEI GEBÄUDEN

Siehe unsere Ausführungen oben im 
Kapitel Betriebsinhaber.

HÖHERE ABSCHREIBUNG 
BEI ERSTMALIGER  
VERMIETUNG
Wenn eine Immobilie des sog. „Alt-Ver-
mögens“ erstmalig vermietet wird, sind 
bei der Berechnung der Abschreibung 
die „fiktiven Anschaffungskosten“ zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung 
anzusetzen. 

TPA TIPP
Mittels Immobilienwertgutachtens kann 
der aktuelle Verkehrswert der Immobilie 

bestimmt werden und damit die höhere 
Abschreibungsbasis gegenüber der Fi-
nanz belegt werden. Zu beachten ist aber, 
das künftige Wertsteigerungen der Im-
mobilie dann bei späterem Verkauf der 
regulären ImmoESt von 30 % unterliegen, 
alte stille Reserven bleiben mit idR 4,2 % 
ImmoESt begünstigt. Die Neubewertung 
des Gebäudes gilt auch bei Einlage einer 
privaten Immobilie des Alt-Vermögens in 
das Betriebsvermögen eines Einzelunter-
nehmens.

BEFREIUNG VON DER 
30%IGEN IMMOEST

Gewinne aus privaten Grundstücksver-
äußerungen sind grundsätzlich mit der 
30%igen ImmoESt belastet. Ermäßigun-
gen – häufig auf faktisch 4,2 % ImmoESt 
des Veräußerungserlöses – bestehen ins-
besondere für sog. Altgrundstücke.

TPA TIPP
Steuerfreiheit besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen bei Verkauf
• des eigenen Hauptwohnsitzes oder
• von privaten, selbst hergestellten 

Gebäuden, die nicht vermietet  
wurden.

Die ImmoESt muss idR gleich an den No-
tar bezahlt werden, der die Steuer an das 
Finanzamt abführt.

TPA TIPP
Ziehen Sie vor Verkauf Ihrer Immobilie 
Ihren TPA Steuerberater bei, Änderungen 
im Vertragswerk können beträchtliche 
Steuerersparnisse bringen.

barkeit insbesondere von ausländischen 
Kapitaleinkünften einschließlich einer be-
haupteten Steuerbefreiung ermöglicht.

TPA TIPP
Wenn Sie nicht endbesteuerte Einkünfte 
erzielen, bedenken Sie die Einrichtung 
eines entsprechenden ordnungsmäßi-
gen Rechnungswesens; ein solches hat 
die gesetzliche Vermutung der Richtig-
keit für sich, was die Schätzungsbefug-
nis der Finanz erschwert.

TPA TIPP
Eventuell wäre eine Überführung von aus-
ländischen Depots auf ein inländisches 
Depot anzudenken, um eigene Aufzeich-
nungspflichten möglichst zu vermeiden.

6. STEUERSPARTIPPS  
FÜR IMMOBILIEN- 
BESITZER

WELCHE INVESTITIONEN  
MACHEN 2023 NOCH  
STEUERLICH SINN?

• Auch bei Investitionen in und Inbe-
triebnahme von Immobilien in der 
zweiten Jahreshälfte ist eine volle Jah-
res-Abschreibung möglich, da für neu 
angeschaffte/hergestellte Gebäude 
bei beschleunigter Abschreibung die 
Halbjahresregel im 1. Jahr nicht mehr 

gilt. Dies gilt auch bei der Anschaffung 
von Vorsorgewohnungen.

• Dabei kann im ersten Jahr – je nach 
Gesamteinkommen – auch weniger 
als die dreifache AfA geltend 
gemacht werden; im zweiten Jahr 
auch weniger als das Zweifache, 
jedoch nicht mehr als die AfA des 
ersten Jahres; im ersten und zweiten 
Jahr muss überdies auch immer mehr 
als die AfA des 3. Jahres abgesetzt 
werden.

• Weiters können Sie Vorauszahlungen 
auf laufende Reparaturen des kom-
menden Jahres tätigen und diese 
sofort absetzen oder freiwillig auf  
15 Jahre verteilen.

• Überdies können natürliche Personen 
betriebliche Investitionen in Gebäude 
und Herstellungsaufwendungen als 
Mieter für ein Gebäude idR zur 
Deckung des Investitionserfordernis-
ses für den investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag geltend machen.

• Bestimmte Investitionen in Gebäude, 
die der Mietzinsbildung nach dem 
MRG unterliegen, können auf Antrag 
auf 15 Jahre verteilt abgeschrieben 
werden.

TPA TIPP
Bei hohen betrieblichen Gewinnen kön-
nen Sie Steuern sparen, wenn Sie den 
Betrieb rückwirkend unter Anwendung 
des Artikel III UmgrStG in eine GmbH ein-
bringen. Mit unserem TPA Rechtsform-
rechner – siehe unsere Homepage – kön-
nen Sie einfach die für Sie günstigste 
Rechtsform ausrechnen.

https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/?data=eyJ1bXNhdHoiOjEwMDAwMCwiZWlua2F1ZiI6MjAwMDAsInNvbnN0aWdlIjoxMDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbiI6NTAwMCwiYmV0ZWlsaWd1bmciOjAuMiwiamFocmVza29zdGVuIjo1MDAwMCwiaW52ZXN0aXRpb25lbldlcnRwYXBpZXJlIjoxMDAwMCwiYnJ1dHRvbW9uYXRzZ2VoYWx0IjoyMDAwfQ==
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TPA TIPP
Als Immobilienbesitzer bewahren Sie Ihre 
Steuerunterlagen von 2012 unbefristet 
auf, um später den Nachweis über die 
steuerliche Qualifikation Ihrer Immobilien 
zum 31.3.2012 als damals steuerfreie Im-
mobilie führen zu können. Denn nur sog. 
Altimmobilien unterliegen der Pauschal-
besteuerung von 4,2 %, andernfalls zah-
len Sie 30 % ImmoESt vom Gewinn.

GRUNDANTEIL
Bei Kauf und Vermietung einer Immobilie 
ist vom Kaufpreis der Grundanteil auszu-
scheiden, denn nur das Gebäude kann 
jährlich abgeschrieben werden.

Ohne Nachweis sind je nach Lage ent-
sprechend der Grundanteil-VO des BMF 
20 %, 30 % oder 40 % auszuscheiden, 
außer die tatsächlichen Verhältnisse wei-
chen offenkundig erheblich davon ab. 
Eine erhebliche Abweichung ist dann ge-
geben, wenn der tatsächliche Anteil des 
Grund und Bodens um zumindest 50 % 
abweicht.

TPA TIPP
Bei größeren Immobilien kann sich ein 
Gutachten rechnen.

EINLAGE VON IMMOBILIEN IN 
DAS BETRIEBSVERMÖGEN

Bei einer Einlage von „Alt-Immobilien“ aus 
dem steuerlichen Privatvermögen in das 
steuerliche Betriebsvermögen eines Ein-
zelunternehmers bleibt die Altvermögens-
eigenschaft für den Grund und Boden 

erhalten, nicht jedoch für das Gebäude 
(siehe dazu weiter oben).

TPA TIPP
Das bedeutet, dass auch die künftigen 
Wertsteigerungen des Grund und Bo-
dens bei Verkauf aus dem Betriebsver-
mögen der günstigeren Besteuerung 
unterliegen: 4,2 % vom Erlös anstatt  
30 % des Gewinnes.

EINLAGE VON IMMOBILEN  
IN PERSONENGESELL-
SCHAFTEN
Nunmehr ist gesetzlich ausdrücklich ge-
regelt, dass die Einlage einer Immobilie 
ins gemeinschaftliche Betriebsvermögen 
einer Mitunternehmerschaft in zwei Teile 
aufzuspalten ist; nämlich in die
• Eigenquote: diesbezüglich gelten die 

steuerlichen Einlagevorschriften
• Fremdquote: diesbezüglich erfolgt die 

Besteuerung entsprechend dem 
Tauschgrundsatz

TPA TIPP
Sie vermeiden die Tauschbesteuerung, 
wenn Sie die Immobilie lediglich ins Son-
derbetriebsvermögen einlegen – Sie blei-
ben zivilrechtlich Alleineigentümer, weil 
die Immobilie dann Ihnen weiterhin zu 100 
% zuzurechnen ist. Gleiches gilt, wenn 
Sie einziger 100%iger vermögensbetei-
ligter Mitunternehmer bspw. einer GmbH 
& Co KG sind.

HAUPTWOHNSITZBEFREI-
UNG AUCH BEI MIETKAUF

Die Hauptwohnsitzbefreiung stellt unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Aus-
nahme von der Immobilienertragsteuer 
dar, insbesondere wenn der Steuer-
pflichtige:
• im Falle der Veräußerung zuvor ab 

der Anschaffung/Herstellung durch-
gehend mindestens zwei Jahre in der 
Immobilie seinen Hauptwohnsitz hatte 
und diesen aufgibt, oder

• innerhalb der letzten zehn Jahre min-
destens fünf Jahre in der Immobilie 
durchgehend seinen Hauptwohnsitz 
hatte und dieser aufgegeben wird.

TPA TIPP
Diese zweite Hauptwohnsitzbefreiung ist 
auch dann anwendbar, wenn der Veräu-
ßerer eine (ehemalige) Mietwohnung in-
nerhalb des relevanten Zeitraums als 
Mieter, und nicht als Eigentümer bewohnt 
hat und die Wohnung als Bewohner und 
Mieter erst kurz vor der Veräußerung er-
worben hat. Ebenso kann diese Befreiung 
auch bei vorhergehendem unentgeltli-
chen Erwerb (Erbschaft oder Schenkung) 
anwendbar sein.

TPA TIPP
Beachten Sie bei der Nutzung Ihrer 
Hauptwohnsitz-Wohnung als betriebli-
ches Homeoffice u.Ä., dass nach Ansicht 
der Finanz eine betriebliche Nutzung von 
mehr als einem Drittel der Wohnfläche 
die Hauptwohnsitzbefreiung gänzlich un-
anwendbar macht. Eine betriebliche 
Nutzung von bis zu 20 % ist für die 

Hauptwohnsitzbefreiung irrelevant. Zwi-
schen 20 % und 33 % Nutzung entfällt 
die Hauptwohnsitzbefreiung idR lediglich 
für den betrieblichen Anteil.

GÜNSTIGE BESTEUERUNG 
FÜR GESCHENKTE  
ALTIMMOBILIEN
Immobilien des Privatvermögens, die am 
31.3.2012 infolge Ablaufs der Spekulati-
onsfrist nicht steuerhängig waren – sog. 
Altimmobilien, können von natürlichen 
Personen bei Verkauf mit einer Immobi-
lienertragsteuer– ImmoESt von 4,2 % des 
Veräußerungserlöses pauschal besteuert 
werden. Bei bestimmten Umwidmungen 
beträgt die ImmoESt faktisch 18 %.

TPA TIPP
Wenn Sie die Immobilie ertragsteuerlich 
unentgeltlich bspw. in der Familie weiter-
geben, bleibt diese günstige Pauschal-
besteuerungsmöglichkeit beim Ge-
schenknehmer erhalten.

TPA TIPP
Dies gilt auch bei einer gemischten 
Schenkung, wenn der Schenkungscha-
rakter überwiegt, dabei sollte die wirt-
schaftliche Gegenleistung jedenfalls 
deutlich unter (nach neuer Judikatur) 
75 % des Verkehrswertes der Liegen-
schaft liegen und der Schenkungscha-
rakter klar dokumentiert werden.
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wird oder eine Liegenschaft ohne Op-
tion zur Umsatzsteuer verkauft wurde.

TPA TIPP
Die aufzuteilenden Vorsteuern sind 
grundsätzlich nach dem Umsatzverhält-
nis des jeweiligen Voranmeldungs- bzw. 
Veranlagungszeitraumes aufzuteilen. In 
der Praxis kann daher in der Dezember-
UVA per 15.2.2024 eine Berichtigung von 
Vorsteuern erforderlich sein.

STEUERSPAREN BEIM IMMO-
BILIENVERKAUF - 3,36% 
STEUER FÜR GMBHS
Siehe oben die Ausführungen im Ab-
schnitt Körperschaften.

GREST-FREIBETRAG BEI  
BETRIEBSÜBERGABE

Bei der Grunderwerbsteuer – GrESt kann 
unter bestimmten Voraussetzungen vom 
Unternehmensnachfolger ein Freibetrag 
von bis zu EUR 900.000 (bei Gewerbe-
betrieben) geltend gemacht werden. Der 
Freibetrag gilt nach der Judikatur des 
VwGH nicht für das Sonderbetriebsver-
mögen eines Mitunternehmers, auch nicht 
anteilig. Weiters erfolgt eine Deckelung 
der GrESt mit 0,5 % vom idR geringeren 
Grundstückswert.

TPA TIPP
Im Falle der Schenkung muss der Über-
geber insbesondere entweder das  

55. Lebensjahr vollendet haben oder er-
werbsunfähig sein.

BEWERTUNG DER GRUND-
STÜCKE FÜR DIE GREST

Insbesondere bei unentgeltlichen Über-
tragungen sowie bei bestimmten Um-
gründungen wird der sog. „Grundstücks-
wert“ als Bemessungsgrundlage heran-
gezogen. Dieser kann auf drei verschie-
dene Arten ermittelt werden, wobei der 
Steuerpflichtige den günstigsten Wert 
wählen kann:
• Summe aus dem anteiligen dreifa-

chen Bodenwert und dem Gebäude-
wert abzüglich allfälliger Abschläge – 
maßgeblich ist hier die „Grundstücks-
wertverordnung“;

• Wert aus einem geeigneten Immobili-
enpreisspiegel abzüglich eines 
Abschlages;

• Nachweis eines geringeren Wertes 
durch ein Sachverständigen- 
Gutachten.

TPA TIPP
Der Grundstückswert laut Verordnung 
wird – je nach Lage der Immobilie und 
anderen individuellen Gegebenheiten – 
meist unter dem Verkehrswert liegen.

Planen Sie zB. Schenkungen oder Um-
gründungen, so empfiehlt sich idR die 
Ermittlung des Grundstückswerts Ihrer 
Immobilien laut Verordnung, TPA unter-
stützt Sie gerne!

TPA TIPP
Soweit Ihnen die Immobilie weiterhin zu-
zurechnen ist, bleibt auch die Altvermö-
genseigenschaft mit begünstigter Be-
steuerung erhalten.

TPA TIPP
Die Tauschbesteuerung unterbleibt bei 
Einlage der Immobilie ins gemeinschaft-
liche Stammvermögen auch dann, wenn 
Sie wirtschaftlich die Fremdquote an die 
übrigen Mitunternehmer (Angehörige) 
durch aufgeteilte Erfassung auf den Ka-
pitalkonten schenken. Eine entsprechen-
de Schenkungsmeldung ist zu machen.

TPA TIPP
Die Einlage ins gemeinschaftliche Stamm-
vermögen bringt den Vorteil mit sich, dass 
Sie bei Schenkung des Mitunternehmer-
anteils im Rahmen einer begünstigten 
Unternehmensnachfolge bei der Grund-
erwerbsteuer den anteiligen Freibetrag 
von EUR 900.000 in Anspruch nehmen 
können. Dieser Freibetrag gilt nach der 
Judikatur nicht für Immobilien des Son-
derbetriebsvermögens.

TPA TIPP
Die obigen Ausführungen zur Fremdquo-
te gelten auch bei Überführung von Im-
mobilien in vermögensverwaltende Per-
sonengesellschaften.

EINLAGE VON IMMOBILEN IN 
KAPITALGESELLSCHAFTEN

Bei der Sacheinlage von Immobilien in 
GmbHs fallen grundsätzlich die 30%ige 
ImmoESt an (bei Alt-Vermögen idR  
4,2 %) sowie die 3,5%ige Grunderwerb-
steuer und die 1,1%ige Eintragungsge-
bühr fürs Grundbuch an. Zusätzlich sind 
gegebenenfalls insb. umsatzsteuerliche 
Folgen zu beachten. Dadurch können die 
steuerlichen Anschaffungskosten in der 
GmbH und beim Gesellschafter und die 
steuerlichen Einlagewerte in der GmbH 
entsprechend dem Verkehrswert erhöht 
werden („Step-Up“).

TPA TIPP
Dies führt zu einer höheren AfA-Bemes-
sungsgrundlage und geringeren Steuern 
in der GmbH; weiters können künftige 
Gewinnausschüttungen bei Vorliegen al-
ler Voraussetzungen als KESt-freie Ein-
lagenrückzahlungen erfolgen (Steuerer-
sparnis 27,5% KESt).

BERICHTIGUNG VON  
VORSTEUERN IN DER  
DEZEMBER-UVA
Die Ermittlung von abziehbaren Vorsteuern 
hat nach einem wirtschaftlich sinnvollen 
Schlüssel – bei Immobilien üblicherweise 
Nutzwerte oder m2 – unter bestimmten 
Voraussetzungen nach dem sogenannten 
„Umsatzschlüssel“ (Umsatzverhältnis) zu 
erfolgen. Dies ist zB bei Gebäudevermie-
tungen relevant, wenn nicht nur umsatz-
steuerpflichtig, sondern auch umsatz-
steuerbefreit (zB an Ärzte) vermietet 
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7. STEUERSPARTIPPS  
FÜR ALLE  
STEUERPFLICHTIGEN

VORSORGE GEGEN EINE 
KÜNFTIGE ERBSCHAFTS- 
UND SCHENKUNGSSTEUER
Unklar ist derzeit, ob und wie rasch eine 
künftige Erbschafts- und Schenkungs-
steuer in Österreich eingeführt wird. Wenn 
Sie sich absichern wollen, übergeben Sie 
Ihr Vermögen teilweise oder gänzlich be-
reits heuer.

TPA TIPP
Beachten Sie die mit der Übergabe ver-
bundenen Folgen und planen Sie die Aus-
wirkungen auf die Steuerbelastung – ins-
besondere im Bereich der ESt, KESt, USt 
und GrESt – und Sozialversicherung ge-
nau mit Ihrem Steuerberater, um Steuer-
fallen zu vermeiden. Auch Steuerfolgen 
im Ausland können relevant sein. 

Für die optimale Unternehmensnachfolge 
können Sie auf unserer Homepage wich-
tige Hinweise erhalten.

TPA TIPP
Bei einem Fruchtgenussvorbehalt fließen 
Ihnen weiterhin Einnahmen zu. Deren Be-
steuerung kann je nach Ausgestaltung 
des Vorbehalts sehr stark variieren.

TPA TIPP
Besprechen Sie auch die familienrechtli-
chen und erbrechtlichen Aspekte einer 
Übergabe mit Ihrem Rechtsberater 
(Rechtsanwalt oder Notar).

VERLUSTBETEILIGUNGS- 
MODELLE UND  
STEUER SPAREN
Auf dem Kapitalmarkt werden diverse 
Verlustbeteiligungsmodelle zur Steuer-
reduktion angeboten. Handelt es sich 
dabei um gewerbliche Beteiligungen mit 
beschränkter Haftung als Kommanditist 
oder atypisch stiller Gesellschafter, ist 
die steuerliche Verlustzuweisung auf 
100 % der tatsächlich geleisteten Ein-
lage beschränkt. Bei einer 50%igen 
Progression bekommen Sie daher 
höchstens die Hälfte vom Finanzamt 
zurück, selbst wenn die Finanz das Mo-
dell anerkennt. Infolge des Unterneh-
merrisikos ist ein tatsächlicher Verlust 
der ganzen Einlage möglich.

TPA TIPP
Immobilien-Projekte wie bspw. „Bauher-
renmodelle“ und „Vorsorge-Wohnungen“ 
bringen zwar oft nicht so hohe steuerli-
chen Verluste, bieten aber häufig eine 
höhere „Sicherheit“.

SPENDEN ALS SONDER- 
AUSGABE ABSETZBAR

Spenden an auf der BMF-Liste aufschei-
nende Empfänger (und an Feuerwehren) 
können bis zu 10 % des Einkommens 
steuerlich abgesetzt werden.

TPA TIPP
Bei land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken wird unverändert an den 
einfachen Einheitswert angeknüpft. Dies 
gilt auch, wenn diese Grundstücke im 
Zuge einer Umgründung im Sinne des 
Umgründungssteuergesetzes übertra-
gen werden.

SCHENKUNG VON  
LIEGENSCHAFTEN – 
FRUCHTGENUSSVORBEHALT
Um gegen allfällige künftige Erbschafts- 
und Schenkungssteuer vorzubeugen 
und zur Regelung der vorweggenom-
menen Erbfolge – dies wurde vom OGH 
bestätigt – besteht die Möglichkeit der 
Schenkung von Liegenschaften unter 
Zurückbehaltung des Fruchtgenusses. 
Dies bedeutet: die Einkünfte bei vermie-
teten Liegenschaften bleiben beim Ge-
schenkgeber, das zivilrechtliche Eigen-
tum geht auf den Geschenknehmer 
über, sodass eine gewisse GrESt in Kauf 
genommen wurden muss.

TPA TIPP
Durch Zahlungen für Substanzabgeltung 
in Höhe der AfA vom Fruchtgenussbe-
rechtigten an den Eigentümer kann ein 
Entfall der bisherigen steuerlichen Ab-
schreibung des Gebäudes verhindert 
werden. Nach der Judikatur ist dieser 
Vertrag unter bestimmten Voraussetzun-
gen nicht gebührenpflichtig.

UST-BEFREIUNG  
FÜR PV-ANLAGEN

Obwohl eine gesetzliche Regelung im 
Parlament noch nicht beschlossen wurde, 
ist positiv hervorzuheben, dass nach dem 
Entwurf des Budgetbegleitgesetzes 2024 
zumindest für die Jahre 2024 und 2025 
eine Befreiung für die Errichtung be-
stimmter Photovoltaikanlagen von der 
Umsatzsteuer geplant ist. Bei dieser Be-
freiung wird es sich wohl um eine echte 
Befreiung handeln, sodass kein Vorsteu-
erschaden beim Lieferanten eintritt. 

TPA TIPP
Dadurch würde ab 2024 der Erwerb 
insbesondere für den Konsumenten um 
20 % billiger, weil – speziell bei privater 
Nutzung des erzeugten Stroms – kein 
Vorsteuerabzug zusteht.

AUFBEWAHRUNG VON  
UNTERLAGEN

Siehe unsere Ausführungen oben im  
Kapitel Betriebsinhaber.

https://www.tpa-group.at/de/news/unternehmensnachfolge-bei-kmu-was-ist-steuerlich-zu-beachten/
https://www.tpa-group.at/de/news/unternehmensnachfolge-bei-kmu-was-ist-steuerlich-zu-beachten/
https://www.tpa-group.at/de/news/unternehmensnachfolge-bei-kmu-was-ist-steuerlich-zu-beachten/
https://www.tpa-group.at/de/news/unternehmensnachfolge-bei-kmu-was-ist-steuerlich-zu-beachten/
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TPA TIPP
Optimieren Sie die Steuerwirkung des 
Familienbonus plus mit Ihrem (Ehe-)Part-
ner, indem Sie eventuell eine geteilte Gel-
tendmachung wählen.

KINDERMEHRBETRAG
Der Kindermehrbetrag, der allen Erwerbs-
tätigen auch als Negativsteuer ausgezahlt 
werden kann, beträgt im Jahr 2023 EUR 
550 pro Kind. Er steht jenen Eltern zu, die 
keine Steuer zahlen, aber Anspruch auf 
den Familienbonus hätten. Werden mehr 
als 330 Tage Arbeitslosenentgelt, Not-
standshilfe etc. bezogen, steht der 
Kindermehrbetrag nicht zu.

PFLEGEKOSTEN UND  
ARZTRECHNUNGEN

Außergewöhnliche Belastungen können 
nur im Jahr der Zahlung berücksichtigt 
werden und wirken sich idR nur insoweit 
aus, als der nicht abzugsfähige Sockel-
betrag überschritten wird.

TPA TIPP
Vor allem hohe Arztrechnungen (zB Zahn-
arzt) sollten nicht in Raten auf mehrere 
Jahre verteilt bezahlt werden, da jedes 
Jahr der Sockelbetrag zu berücksichtigen 
ist. Wenn möglich sollten hohe Rechnun-
gen in einem Jahr bezahlt werden.

In diesem Jahr sollten insb. auch alle an-
deren Arzt- und Apothekenrechnungen 
gesammelt werden, denn jeder Euro, der 
den Sockelbetrag überschreitet, wirkt sich 
steuermindernd aus.

TPA TIPP
Wenn Sie kein steuerpflichtiges oder ein 
geringeres Einkommen als Ihr (Ehe)Part-
ner haben, so sollte dieser Ihre Arztrech-
nungen und Ihren Kirchenbeitrag zahlen, 
damit kann mit einer Steuererklärung Ih-
res (Ehe-)Partners unter Umständen ein 
höherer Steuerspareffekt erzielt werden.

VORAUSSICHTLICHE  
SV-WERTE 2024

Alle, die mit den neuen Werten schon für 
das nächste Jahr planen wollen, finden 
hier die wichtigsten veränderlichen, vor-
aussichtlichen Werte für das Jahr 2024:

Geringfügigkeits-
grenze p.M. 

 EUR 518,44

Dienstgeberabgabe 
–  Grenzwert für 
Pauschbetrag 

 EUR 777,66

Höchstbeitrags-
grundlage ASVG – 
HBGL pro Tag 

 EUR 202,00

HBGL ASVG  
pro Monat 

 EUR 6.060,00

HBGL für freie 
Dienstnehmer (DN) 
ohne SZ – p.M. 

 EUR 7.070,00

TPA TIPP
Prüfen Sie Anfang kommenden Jahres 
2024, ob alle Spendenorganisationen Ihre 
Spenden des Jahres 2023 gemeldet ha-
ben. Wenn nicht, geben Sie den Organi-
sationen Ihren vollständigen Namen (laut 
Meldezettel) und das Geburtsdatum be-
kannt, sodass die Spenden unkompliziert 
nachgemeldet werden können. Bei lau-
fenden Spenden tragen Sie Ihr Geburts-
datum unter Zahlungsvermerk ein.

NACHKAUF VON VON  
VERSICHERUNGSZEITEN

Beträge für den Nachkauf von Versiche-
rungszeiten sind Sonderausgaben.

TPA TIPP
Lassen Sie sich beraten, ob und wie sich 
ein Nachkauf rechnet. Die Beträge sind 
voll absetzbar und kosten daher bei ent-
sprechendem Einkommen durch die 
Steuerersparnis nur die Hälfte. Dies gilt 
auch, wenn Sie die Zeiten für Ihren (Ehe-)
Partner nachkaufen.

KIRCHENBEITRÄGE
Kirchenbeiträge sind bis EUR 400 als 
Sonderausgabe voll absetzbar.

TPA TIPP
Bei einem gemeinsamen Konto werden 
die Einzahlungen von der Kirchenbei-
tragsstelle im Verhältnis der Relation der 
beiden Ehegatten zugeordnet und ge-
trennt für die Ehepartner ans Finanzamt 
gemeldet.

RENTEN UND  
STEUERBERATUNGSKOSTEN

Bestimmte Renten (beispielsweise Kauf-
preisrenten nach Ablauf bestimmter Fris-
ten, Rentenlegate etc.) können weiterhin 
ohne betragliche Begrenzung als Sonder-
ausgaben abgesetzt werden.

TPA TIPP
Gleiches gilt grundsätzlich für Steuerbe-
ratungskosten.

FAMILIENBONUS
Der Familienbonus Plus beträgt im Jahr 
2023 pro Kind EUR 2.000 jährlich. Für 
Kinder über 18 Jahren beträgt der Fami-
lienbonus Plus im Jahr 2023 pro Kind EUR 
650 jährlich. Der Absetzbetrag verringert 
tatsächlich die Steuer, ist jedoch nicht 
negativsteuerfähig. Voraussetzung ist der 
Bezug der Familienbeihilfe.

TPA TIPP
Unternehmer müssen den Familienbonus 
im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung beantragen. Arbeitnehmer kommen 
zum Familienbonus über die Lohnver-
rechnung (eine entsprechende Erklärung 
ist dem Arbeitgeber vorzulegen) , er kann 
auch erst im Rahmen der (Arbeitnehmer-)
Veranlagung beansprucht werden.

TPA TIPP
Der Antrag auf Familienbonus plus kann 
auch zurückgezogen werden. Das macht 
Sinn, wenn Sie heuer zu wenig Einkünfte 
beziehen.
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HBGL für Sonder-
zahlungen für echte 
und freie DN 

 EUR 12.120,00

HBGL GSVG p.M.  EUR 7.070,00

Versicherungsgrenze 
für Neue Selbständi-
ge p.a. 

 EUR 6.221,28

Mindest-BGL GSVG-
Kranken-V 

 p.M.  
EUR 518,44 

p.a.
EUR 6.221,28

ASVG-Beitragssätze 
für Arbeiter und An-
gestellte 

 DN-Anteil 
18,07 % 

DG-Anteil 
21,18 %
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Sie finden all unsere Standorte und Ansprechpartner auch unter: 
www.tpa-group.at

https://www.tpa-group.at/de/publications/
https://www.tpa-group.at/de/publications/
https://www.tpa-group.at/de/publications/
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